
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Tagesordnung öffentlicher Teil

Sitzung des Finanz- und Personalausschusses

Sitzung: Donnerstag, 13.06.2019, 15:00 Uhr

Raum, Ort: Rathaus, Großer Sitzungssaal, Platz der Deutschen Einheit 1, 38100 
Braunschweig

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung der Sitzung
1.1. Unterstützung der zivilen Seenotrettung

Dringlichkeitsantrag der Fraktion P"
19-11094

16. Eröffnung des öffentlichen Teils (Personal)
17. Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls der Sitzung vom 

09.05.2019
18. Mitteilungen (Personal)
18.1. Personalkostenhochrechnung April 2019 19-11024
19. Anträge (Personal)
19.1. Saisonkräfte dauerhaft einstellen

Antrag der Fraktion DIE LINKE.
19-10847

20. 19-10950 Versetzung eines Beamten in den Ruhestand
21. Berufung von 5 Ortsbrandmeistern und von 2 Stellvertretenden 

Ortsbrandmeistern in das Ehrenbeamtenverhältnis
19-10639

22. 19-11045 Bereitstellung von Ausbildungsplätzen im Einstellungsjahr 
2020

23. Unterstützende Maßnahmen zur Reduktion der hohen 
Schwarzwildbestände

19-10597

24. Anfragen (Personal)
24.1. Sachgrundlos befristete Stellen bei der Stadt und ihren 

Gesellschaften
Anfrage der Fraktion DIE LINKE.

19-10915

25. Eröffnung des öffentlichen Teils (Finanzen)
26. Mitteilungen (Finanzen)
27. Anträge (Finanzen)
27.1. Stromsperren für Kinder und Kranke verhindern

Antrag der Fraktion DIE LINKE.
19-11011

27.1.1. Änderungsantrag zu Stromsperren für Kinder und Kranke 
verhindern (19-11011)
Interfraktioneller Antrag der Fraktionen DIE LINKE., SPD, Bündnis 
90-DIE GRÜNEN

19-11066

28. Änderung der Entgeltordnung über die Tierkörpersammelstelle 
Braunschweig

19-11082

29. Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH
Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und des 
Konzernabschlusses 2018

19-10710

30. Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH
Jahresabschluss 2018 - Entlastung der Geschäftsführung und des 
Aufsichtsrates

19-10709

31. Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 19-10724
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Jahresabschluss 2018 - Feststellung
32. Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 

Jahresabschluss 2018 - Entlastung des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung

19-10725

33. Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Braunschweiger 
Versorgungs-AG & Co. KG

19-10803

34. Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
1. Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger Versorgungs-AG & 
Co. KG
- Entlastung der Geschäftsführung
2. Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger Versorgungs-
Verwaltungs-AG
- Verwendung des Bilanzgewinns
- Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand

19-10804

35. Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH
Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und des 
Konzernabschlusses 2018

19-10636

36. Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH
Jahresabschluss 2018 - Entlastung des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung

19-10637

37. Haushaltsvollzug 2019
hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß 
§§117 und 119 Abs. 5 NKomVG

19-10738

38. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 
100 € bis 2.000 €

19-10707

39. Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 € 19-10708
40. Resolution zur Sicherung der Grundsteuer 19-11109
41. Kindertagesstätte Mitgaustraße 12, 38106 Braunschweig

Abschluss eines Mietvertrages zwischen der Nibelungen-Wohnbau-
GmbH und der Stadt Braunschweig

19-11004

42. Abschluss eines Erbbaurechtsänderungsvertrages Kita St. Kjeld, 
Pfingststraße 1 A mit dem Caritas-Verband Braunschweig e. V.

19-10671

43. Wohnquartier Nördliches Ringgebiet
Verkauf von Flächen der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH an die Nibelungen-Wohnbau-GmbH 
Braunschweig

19-11116

44. Anfragen (Finanzen)
44.1. Bodenvorratspolitik - Welche Behauptung der Verwaltung ist 

richtig?
Anfrage der Fraktion DIE LINKE.

19-10985

44.2. Heizen mit Strom 19-11083
44.3. Finanzierung der Neuinvestitionen von BS-ENERGY 19-11084
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A b s e n d e r :

Die Fraktion P2 im Rat der Stadt 19-11094
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Unterstützung der zivilen Seenotrettung
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
03.06.2019

Beratungsfolge: Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Ausschuss für Integrationsfragen (Vorberatung) 19.06.2019 Ö
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschlussvorschlag:
Der Rat hat die Stadt Braunschweig in der Sitzung am 18.12.2018 zum Sicheren Hafen 
deklariert. Er hat sich zu seiner Verantwortung bekannt, auch zukünftig Menschen zu helfen, 
die durch Krieg, Verfolgung und andere Notlagen ihre Heimat verlassen haben und in 
Deutschland Zuflucht suchen. 

Daher wird die Verwaltung beauftragt zu prüfen, welche Möglichkeiten der Stadt 
Braunschweig zur Verfügung stehen, 

 die zivile Seenotrettung im Mittelmeer mit einem Betrag in Höhe von 10.000 EUR zu 
unterstützen z.B. an eingetragene Vereine wie Mission Lifeline e.V. 

 mit Einwerbung und Weitergabe von Geldspenden an eingetragene Vereine der 
zivillen Seenotrettung zur Unterstützung beizutragen.

 die Erlöse z. B. aus der Fahrrad- und Fundsachenversteigerung der Stadt zur 
Unterstützung der zivilen Seenotrettung zu verwenden.

Diese Ergebnisse werden im Fachausschuss vorgestellt.

Sachverhalt:
Als Partnerstadt zahlreicher Städte in 9 Ländern und Mitglied im Verein zur Förderung des 
internationalen Städtebundes DIE HANSE e. V. trägt Braunschweig global zum 
Zusammenwachsen der Städte bei und unterstützt damit das vertrauens-  und respektvolle 
Miteinander über Ländergrenzen hinaus. 

Vertrauen in ihre Länder und Städte ist vielen Flüchtlingen abhanden gekommen. Sie 
begeben sich auf die gefahrvolle Fahrt außerhalb ihrer Heimatländer, auf der Suche nach 
Humanität. Menschenwürde und das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Damit die 
Deklaration zum Sicheren Hafen nicht nur eine Absichtserklärung bleibt - bei der die Stadt 
zur Durchführung auf die Unterstützung und den Willen des Landes und des Bundes 
angewiesen ist - sollte Braunschweig die rechtliche Zulässigkeit prüfen, wie sie selbst 
eigenverantwortliche Unterstützung bei der zivilen Seenotrettung leisten kann.

Anlagen: 
keine

TOP 1.1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11024
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Personalkostenhochrechnung April 2019
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
27.05.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis) 13.06.2019 Ö

Sachverhalt:

Personalkostenhochrechnung April 2019

Ruppert

Anlage/n:

Personalkostenhochrechnung April 2019

TOP 18.1
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10.13-1 ZSB Hochrechnung Personalkosten    2019 24. Mai 2019

April  2019   

Das HH.-Soll der Deckungsreserve (Kostenart 462110) ist für die Zahlung der LoB vorgesehen.

Die diesbezüglichen HH.-Sollansätze und auch die IST Zahlungen sind den entsprechenden Kostenarten zugeordnet.

Beamte Anwärter           Versorgung              Beihilfe Tariflich Beschäftigte Auszubildende Gesamt

ohne Anwärter ohne Auszubildende

Vers.empfänger Ruhelohn Beamte Vers.-empf. Brutto VBL SV Brutto VBL SV

Formularbereiche Bereiche/Sachkonto 401110 401140 411110 411210 404110 414110 401210 402220 403210 401240 402240 403240

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 IST Aufwand Jan. bis Zahlmonat 17.699.321 868.079 6.419.423 308.750 27.967.618 1.830.967 5.721.138 264.315 16.287 52.497 61.148.395 

- einmaliger  Aufwand -24.042 -1.682 -12.259 269 -1.477.093 -94.262 -256.792 -725 -21 -70 -1.866.677 

- Jan. bis Vorzahlmonat -13.272.015 -654.535 -4.799.778 -230.670 -19.680.137 -1.290.861 -4.074.798 -197.740 -12.227 -39.388 -44.252.149 

Basis letzter Monat IST letzter gezahlter Monat 4.403.264 211.862 1.607.386 0 78.349 0 6.810.388 445.844 1.389.548 65.850 4.039 13.039 15.029.569 

  x 8 Monate = Restjahr 35.226.112 1.694.896 12.859.088 0 626.792 0 54.483.104 3.566.752 11.116.384 526.800 32.312 104.312 120.236.552 

Zwischensumme 52.925.433 2.562.975 19.278.511 0 935.542 0 82.450.722 5.397.719 16.837.522 791.115 48.599 156.809 181.384.947 

Sonderzahlungen 324.746 4.500 4.832.694 311.709 858.082 50.693 3.270 10.050 6.395.743 

Pauschalsteuer VBL 118.638 118.638 

noch zu GUV 453.349 9.913 463.262 

Personalveränd./Übernahmen 86.800 161.800 317.000 108.556 7.002 21.521 60.241 3.886 11.943 778.748 

berücksichtigende Stellenplanveränderungen 45.450 1.158.978 74.754 229.767 1.508.950 

Besoldungserh. 3,2% ab März 2019 1.405.629 80.000 515.495 2.001.124 

Aufwandspositionen Tariferh. 3,09%  ab April 2019 0 0 0 0 0 0 0 

0 

0 

LOB  1.025.483 0 0 0 1.025.483 

Beihilfekosten lfd. Jahr 2.280.258 2.900.000 5.180.258 

Ausgl. Landesverwaltg 360.613 1.530 362.143 

Jahresaufwand voraussichtl. Jahres IST-Summe 55.813.541 2.809.275 20.471.619 1.530 3.215.800 2.900.000 88.550.951 5.909.822 18.400.241 902.049 55.754 188.715 199.219.297 

Übersicht HH.soll Haush.-Soll   lfd.Jahr 54.953.900 2.836.000 20.000.000 5.500 3.215.800 2.900.000 86.749.594 5.793.572 17.595.634 886.500 55.700 179.900 195.172.100 

462110 Soll-Verteil. Deckungsreserve 1.025.483 1.427.119 92.049 282.926 2.827.577 

fiktives  Haushalts-Soll 55.979.383 2.836.000 20.000.000 5.500 3.215.800 2.900.000 88.176.713 5.885.621 17.878.560 886.500 55.700 179.900 197.999.677 

mehr / weniger -165.842 -26.725 471.619 -3.970 0 0 374.238 24.201 521.681 15.549 54 8.815 1.219.620 

Die hier dargestellten Personalkosten beinhalten nicht ABM-, Beschäftigungsentgelte und keine Zuführungen / Auflösungen / Herabsetzungen von Rückstellungen. Mehrbedarf 1.219.620 

0,62%

TOP 18.1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11072-03
Mitteilung

öffentlich

Betreff:

Tätigkeit PPP-Abteilung
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
12.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis) 13.06.2019 Ö

Sachverhalt:

In der Anlage wird die Anfrage 19-11072 der Fraktion DIE LINKE sowie die Stellungnahme 
im Bauausschuss 19-11072-02 zur Kenntnis gegeben.

Ruppert

Anlagen:
Anfrage der Fraktion DIE LINKE
Stellungnahme Bauausschuss

TOP 18.2
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A b s e n d e r :

Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt 19-11072
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Tätigkeit PPP-Abteilung
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
29.05.2019

Beratungsfolge: Status

Bauausschuss (zur Beantwortung) 11.06.2019 Ö

Sachverhalt:
Mit den Mitteilungen 17-05963 und 17-06040 wurde dem Bauausschuss und dem Finanz- 
und Personalausschuss über die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung des FB 65 
berichtet. Als Ergebnis dieser Untersuchung wurde von der Verwaltung u.a. mitgeteilt, dass 
eine Abteilung "Strategisches Vertragsmanagment, PPP-Projekte (65.12)" gegründet werden 
sollte. In dieser Abteilung sollten 4 Vollzeitstellen entstehen. Zwei Stellen (ein Jurist und ein 
Dipl. Kaufmann) sollten die "Durchführbarkeit von alternativen Beschaffungsvarianten, 
insbesondere PPP-Projekten, prüfen". Die beiden anderen Stellen (zwei Dpl. Ing. Arch.) 
sollten die Themen Machbarkeitsstudien und Projektentwicklung bearbeiten. 

Vor dem Hintergrund, dass die Mitteilungen aus dem Dezember 2017 bzw. Januar 2018 
stammen, werden die folgenden Fragen gestellt:

1. Wie ist der Aufbau der Abteilung 65.12 erfolgt?

2. Welche PPP-Projekte wurden von der Abteilung mit welchem Ergebnis geprüft?

3. Welche PPP-Projekte sollen zukünftig geprüft bzw. umgesetzt werden?  

Anlagen:

TOP 18.2
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11072-02
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Tätigkeit PPP-Abteilung
Organisationseinheit:
Dezernat III 
65 Fachbereich Hochbau und Gebäudemanagement

Datum:
11.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Bauausschuss (zur Kenntnis) 11.06.2019 Ö

Sachverhalt:

Hierzu nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:
 
Mit Einführung der neuen Organisationsstruktur des Fachbereiches 65 Hochbau und 
Gebäudemanagement zum 01.09.2018 wurde auch der Aufbau der neuen Abteilung 65.1 
„Konzeption und Projektentwicklung“ begonnen. Bestandteil dieser neuen Abteilung sind 
entsprechend der Empfehlungen des BSL-Gutachtens die Stelle 65.11 „Flächen- und 
Portfoliomanagement“ und die Stelle 65.12 „Strategische Projektentwicklung“.
 
Aufgabe der hier angefragten Stelle 65.12 ist die Durchführung aller Aufgaben im Rahmen 
einer Projektentwicklung, wie sie die Leistungsphase 1 der HOAI sowie die vorgeschaltete 
sogenannte Leistungsphase „0“ beinhaltet. Hierzu gehören neben der Klärung der 
Nutzerbedarfe, der Aufstellung der Raumprogramme und Raumbücher, der Suche 
geeigneter Grundstücke sowie der groben Terminschiene auch die Ermittlung des 
Finanzierungsbedarfes einer Maßnahme sowie ihres Betriebes für alle Neubau- und ggf. 
Sanierungsmaßnahmen im Zuständigkeitsbereich des Fachbereich 65. Hierbei sollen 
insbesondere unterschiedliche Beschaffungs-, Finanzierungs- und Betriebsmodelle bzgl. 
ihrer Wirtschaftlichkeit und Eignung untersucht und gegenübergestellt werden, wozu auch 
die Option eines PPP-Modells gehört.
 
Dies vorausgeschickt, beantworten wir die gestellten Fragen wie folgt:
 
Zu 1.
Der Aufbau der Stelle 65.12 obliegt u. a. dem Aufgabenbereich der Abteilungsleitung 65.1, 
welche im Rahmen eines extern ausgeschriebenen Stellenbesetzungsverfahrens gefunden 
werden konnte und zum 01.10.2018 den Dienst bei der Stadt Braunschweig aufnahm. Die 
anschließend umgehend gestartete Suche nach geeignetem Fachpersonal gestaltete sich 
sehr zeitaufwändig, da aufgrund der aktuell boomenden Bauwirtschaft derartige Fachkräfte 
extrem gesucht und damit kaum und nicht kurzfristig verfügbar sind.
 
Inzwischen konnte eine der beiden Stellen für Machbarkeitsstudien aus dem 
Mitarbeiterportfolio des Fachbereiches 65 besetzt werden. Die zweite Stelle dieses 
Aufgabenbereiches konnte extern besetzt werden und nimmt zum 01.07.2019 den Dienst 
auf. Weiterhin konnte kürzlich die Stellenleitung 65.12 durch interne Besetzung personell 
gebunden werden.
 
Die bereits erfolgreich besetzte juristische Stelle ist leider wieder vakant, da ein attraktives 
Arbeitgeberangebot aus der Region für eine Kündigung noch in der Probezeit sorgte.
 
 

TOP 18.2
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Zu. 2 und 3.
 
Es wird auf die Mitteilung zu den PPP-Projekten zur Sanierung der Schulen, Drs.-Nr. 
19-11119 verwiesen.

Leuer

Anlage/n:
keine

TOP 18.2
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A b s e n d e r :

Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt 19-10847
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Saisonkräfte dauerhaft einstellen
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
10.05.2019

Beratungsfolge: Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird gebeten, im Haushaltsplanentwurf 2020 die benötigten Gelder 
einzuplanen, um die im Fachbereich 67 eingestellten Saisonkräfte in eine dauerhafte 
Beschäftigung zu übernehmen.

Sachverhalt:

Im Fachbereich 67 sind zur Zeit 31 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter saisonal eingestellt, um 
die zusätzlichen Arbeiten innerhalb der Vegetationsperiode zu bewältigen. Laut Antwort der 
Verwaltung (19-10112-01) könnte die dauerhafte Beschäftigung der Saisonkräfte durch die 
Übernahme diverser fachlich sinnvoller Arbeiten ermöglicht werden. Genannt wurden:

- allgemeine Parkpflege- und Friedhofsarbeiten

- Übernahme von Winterdienst in bislang privatisierten Bereichen

- Spielplatzarbeiten

- Aufarbeiten von Freiraummobiliar

- ganzjährige Papierkorbentleerung und Räumung von Treibgut an Wehranlagen

Die Stadt Braunschweig sollte ihrer sozialen Verantwortung gerecht werden und den 
Saisonkräften eine berufliche Perspektive geben. 

Anlagen: keine

TOP 19.1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10847-01
Stellungnahme

öffentlich

Betreff:

Saisonkräfte dauerhaft einstellen
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
12.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Kenntnis) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (zur Kenntnis) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Sachverhalt:

Zum Antrag der Fraktion DIE LINKE vom 10. Mai 2019 (DS 19-10847) nimmt die Verwaltung 
wie folgt Stellung:

Es trifft zu, dass die dauerhafte Beschäftigung der Saisonkräfte im Fachbereich Stadtgrün 
und Sport ermöglicht werden könnte. Bereits in der Antwort 19-10112-01 hat die Verwaltung 
jedoch darauf hingewiesen, dass dies eine Haushaltsausweitung für rechtlich freiwillige 
Aufgaben mit einem jährlichen personellen Mehraufwand von etwa 0,5 Mio. € bedeuten 
würde. 

Der Spielraum einer Haushaltsausweitung für freiwillige Aufgaben ist aufgrund der aktuellen 
Haushaltssituation aus Sicht der Verwaltung jedoch nicht vorhanden. 

Der sozialen Verantwortung gegenüber den Saisonkräften kommt die Verwaltung wie in der 
letzten Antwort 19-10112-01 dargestellt nach, indem bewährte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Saison durch interne Stellennachbesetzungen regelmäßig in unbefristete 
Arbeitsverhältnisse übernommen werden (in 2018 wurden allein fünf Saisonkräfte in 
unbefristete Arbeitsverhältnisse übernommen). 

Ruppert

Anlage/n:
Keine

TOP 19.1.1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10950
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Versetzung eines Beamten in den Ruhestand
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
07.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschluss:

Herr Stadtrat Claus Ruppert, Leiter des Dezernates II Organisations-, Personal- und Ord-
nungsdezernat, wird auf seinen Antrag mit Ablauf des 31. März 2020 in den Ruhestand ver-
setzt.

Sachverhalt:

Gem. § 37 Abs. 1 des Niedersächsischen Beamtengesetzes kann ein Beamter auf Antrag 
vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden, wenn er das 60. Lebensjahr vollendet hat.

Herr Ruppert vollendet am 9. März 2020 das 65. Lebensjahr und hat seine Versetzung in 
den Ruhestand mit Ablauf März 2020 beantragt.

Markurth

Anlage/n:
Keine

TOP 20
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10639
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Berufung von 5 Ortsbrandmeistern und von 2 Stellvertretenden 
Ortsbrandmeistern in das Ehrenbeamtenverhältnis
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
29.04.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 112 Wabe-Schunter-Beberbach 
(Anhörung)

22.05.2019 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 323 Wenden-Thune-Harxbüttel 
(Anhörung)

04.06.2019 Ö

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien 
(Anhörung)

06.06.2019 Ö

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschluss:

Die nachstehend aufgeführten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Braunschweig werden 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt für die Dauer von 6 Jahren in das Ehrenbeamtenverhältnis 
berufen:

lfd. Nr. Ortsfeuerwehr Funktion Name, Vorname
1 Harxbüttel Ortsbrandmeister Maretzki, Andreas
2 Querum Ortsbrandmeister Bukvic, Mirnes
3 Timmerlah Ortsbrandmeister Samlowitz, Jörg
4 Timmerlah Stellvertretender Ortsbrandmeister Bellger, Ralf
5 Stiddien Ortsbrandmeister Wegat, Carsten
6 Wenden Ortsbrandmeister Germershausen, Detlef
7 Wenden Stellvertretender Ortsbrandmeister Brünig, Dennis

Sachverhalt:

Die Mitgliederversammlung der Ortsfeuerwehren haben die oben genannten Herren als 
Ortsbrandmeister bzw. Stellvertretenden Ortsbrandmeister vorgeschlagen. 

Die für die Berufung in das Ehrenbeamtenverhältnis geforderten fachlichen und 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen werden erfüllt. 

Die Zuständigkeit des Rates ergibt sich aus § 20 Abs. 4 des Niedersächsischen 
Brandschutzgesetzes. 

Ruppert

Anlage/n: Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11045
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen im Einstellungsjahr 2020
Organisationseinheit:
Dezernat II 
10 Fachbereich Zentrale Dienste

Datum:
13.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 18.06.2019 N

Beschluss:

1. Die Bereitstellung von bis zu 30 Ausbildungsplätzen zum 1. August 2020 für die 
Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung Allgemeine Dienste - davon bis zu 5 Plätze für die 
Zulassung von Beamtinnen und Beamten zum Aufstieg in diese Laufbahngruppe bzw. 
zum Angestelltenlehrgang 2 - wird genehmigt. Um sicherstellen zu können, dass mög-
lichst alle Stellen besetzt werden, wird die Verwaltung ermächtigt, darüber hinaus bis 
zu 15 weitere Einstellungsangebote für eine Einstellung als Nachwuchskraft für diese 
Laufbahn zu erteilen.

2. Die Bereitstellung von bis zu 20 Ausbildungsplätzen für die Laufbahngruppe 1 der 
Fachrichtung Allgemeine Dienste zum 1. September 2020 wird genehmigt.

3. Die zum 1. August 2020 einzustellenden Beamtennachwuchskräfte der Fachrichtung 
Allgemeine Dienste erhalten die Zusage, dass sie bei Bestehen der Laufbahnprüfung 
und Erfüllen der sonstigen beamtenrechtlichen Voraussetzungen (charakterliche/ ge-
sundheitliche Eignung) nach Abschluss der Ausbildung im Beamtenverhältnis auf Pro-
be eingestellt werden.
 

4. Die Einstellung von bis zu 10 Auszubildenden für den Beruf der Kauffrau/des Kauf-
mannes für Büromanagement wird zum 1. September 2020 genehmigt. Den einzustel-
lenden Auszubildenden wird eine unbefristete Übernahme zugesichert, sofern sie die 
Ausbildung erfolgreich abschließen und die gesundheitliche und charakterliche Eig-
nung gegeben ist.

5. Die Bereitstellung von 4 Ausbildungsplätzen für ein duales Studium in den dualen Stu-
diengängen Informatik, Elektrotechnik und Versorgungstechnik an der Ostfalia Wolfen-
büttel wird zum 1. August 2020 genehmigt. Außerdem wird zum 1. August 2020 ein Sti-
pendium für den Studiengang Verwaltungsinformatik an der Hochschule Hannover an-
geboten. Die unbefristete Übernahme wird zugesichert, sofern das Studium erfolgreich 
abgeschlossen wird und die gesundheitliche und charakterliche Eignung gegeben ist.

6. Die Einstellung von bis zu 4 Nachwuchskräften für eine Ausbildung in Kombination mit 
einer anschließenden Feuerwehrausbildung wird zum 1. September 2020 genehmigt. 
Nach der Erstausbildung werden diese Nachwuchskräfte bis zum Beginn des Vorberei-
tungsdienstes für die Laufbahngruppe 1 der Fachrichtung Feuerwehr im Beschäftigten-
verhältnis in Vollzeit übernommen, sofern sie die Abschlussprüfung bestehen und die 
charakterliche, gesundheitliche und sportliche Eignung für den Feuerwehrdienst gege-
ben ist.
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Sachverhalt:

Die Stadt Braunschweig bildet seit Jahren sowohl Auszubildende in den Verwaltungsberufen als 
auch nach dem Berufsbildungsgesetz aus. Darüber hinaus werden verschiedene duale Studien-
gänge angeboten.

Im Hinblick auf die laufende Verwaltungsmodernisierung und Haushaltsoptimierung ist eine 
Ausbildung über den eigenen Bedarf hinaus kritisch zu betrachten, zumal sich aus der Ein-
stellung der Überbedarfsausbildung - ausgehend von derzeit 10 wegfallenden Ausbildungs-
plätzen - langfristig ein Einsparpotenzial von jährlich rund 600.000,00 € für die Ausbildung 
und von rund 250.000,00 € für die dann auch entfallende befristete Weiterbeschäftigung im 
Anschluss an die Ausbildung ergibt. Die freiwerdenden personellen Kapazitäten werden hin-
gegen dringend für die Auswahl und Betreuung der Auszubildenden bei der tendenziell stei-
genden Bedarfsausbildung benötigt.
 
Zudem hat sich die Situation auf dem Ausbildungsmarkt innerhalb der letzten Jahre stark 
verändert. In der Vergangenheit lag das Augenmerk darauf, möglichst vielen jungen Men-
schen aufgrund fehlender Kapazitäten in den Ausbildungsbetrieben des Handwerks, der 
Industrie und des Handels bei der Stadt Braunschweig eine qualifizierte Ausbildung und da-
mit ein Sprungbrett für eine erfolgreiche berufliche Zukunft zu ermöglichen. 

Aus dem Berufsbildungsbericht 2019 der Bundesregierung geht hervor, dass die Wirtschaft 
zum fünften Mal in Folge das Ausbildungsangebot erweitert und aufgestockt hat. Gleichzeitig 
wird ausgeführt, dass rückläufige Zahlen bei den Absolventinnen und Absolventen allge-
meinbildender Schulen sowie der anhaltende Trend zu akademischen Ausbildungsgängen 
dazu führen, dass die Zahl der unbesetzt bleibenden Ausbildungsstellen dramatisch ansteigt.
 
Dies deckt sich weitgehend mit den Erfahrungen hinsichtlich der Ausbildungssituation bei der 
Stadt Braunschweig. Ausbildungsstellen können - insbesondere in den handwerklichen und 
technischen Berufen - immer wieder nicht besetzt werden, da auch die Wirtschaft aufgrund 
des demografischen Wandels bei gleichzeitig rückläufigen Zahlen bei den Schulabgängerin-
nen und Schulabgängern händeringend Auszubildende sucht und bedarfsgerecht mit Zusi-
cherung der Übernahme einstellt. 

Es ist vor diesem Hintergrund nicht mehr gerechtfertigt, dass die Stadt Braunschweig mit 
ihrem über den eigentlichen Bedarf hinausgehenden Ausbildungsplatzangebot in Konkurrenz 
zur freien Wirtschaft steht und dadurch dort den Mangel an Auszubildenden noch verstärkt.

Der Schwerpunkt der Ausbildungsarbeit liegt damit künftig bei einer bedarfsgerechten Aus-
bildung, um auch in Zukunft den Personalbedarf möglichst aus dem eigenen Nachwuchs 
decken zu können. Die Stadt Braunschweig bleibt mit diesem Angebot mit rund 70 Ausbil-
dungsplätzen jährlich auch weiterhin einer der großen Ausbildungsbetriebe der Region und 
wird damit ihrer Verantwortung als öffentliche Arbeitgeberin gerecht.

1.    Einstellung von Nachwuchskräften der Laufbahngruppe 2 der Fachrichtung        
Allgemeine Dienste

Die Wiedereinführung des 13. Schuljahres an den niedersächsischen Gymnasien hat zur 
Folge, dass es in dieser Schulform im Jahr 2020 keinen Abiturjahrgang geben wird. Um 
dem für 2020 zu erwartenden Mangel an geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern entge-
gen zu wirken, ist im Vorgriff darauf bereits für das Einstellungsjahr 2019 die Kapazität der 
Ausbildungsplätze im Vergleich zu den Vorjahren auf 40 Plätze erhöht worden. Zur Errei-
chung dieser angestrebten Einstellungszahlen wurde die Verwaltung im Frühjahr zudem er-
mächtigt, in Erwartung einer größeren Anzahl von Absagen durch die ausgewählten Be-
werberinnen und Bewerber aufgrund der bestehenden Konkurrenz zu anderen Ausbil-
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dungsbehörden und auch zur freien Wirtschaft zunächst allen 60 geeigneten Be-
werberinnen und Bewerbern ein Einstellungsangebot zu erteilen.

Erfreulicherweise können nach den derzeitigen Zusagen zum 1. August 2019 41 Stadtin-
spektor-Anwärterinnen und Stadtinspektor-Anwärter für eine Einstellung in dieser Laufbahn 
gewonnen werden. Darüber hinaus haben sich 5 Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 1 der Fachrichtung Allgemeine Dienste für den Aufstieg in die Laufbahngruppe 2 
qualifiziert.

Es wird vorgeschlagen, im Jahr 2020 bis zu 30 Ausbildungsplätze für Nachwuchskräfte die-
ser Laufbahn bereitzustellen. Die aktuelle personalwirtschaftliche Situation lässt auch für 
die kommenden Jahre im erhöhten Maße unvorhersehbare Personalwechsel zu anderen 
Behörden erwarten, da viele öffentliche Verwaltungen in der Braunschweiger Region mas-
siv Personal suchen. Hinzu kommen die zu erwartenden Altersabgänge. Davon sollen wie-
der bis zu 5 Plätze für die Zulassung von Beamtinnen und Beamten zum Aufstieg in die 
Laufbahngruppe 2 bzw. für den Angestelltenlehrgang 2 vorgesehen werden. So soll den 
Dienstkräften dieser Laufbahngruppe eine weitergehende berufliche Qualifikation ermög-
licht werden. 

Dabei sollten für den Einstellungstermin im Sommer 2020 bis zu 15 Einstellungsangebote 
mehr erteilt werden, als grundsätzlich Ausbildungsstellen zur Verfügung stehen. Aufgrund 
der allgemeinen Entwicklung ist auch im Jahr 2020 mit einer vergleichbaren Absagequote 
wie in den Vorjahren zu rechnen. Sollten wider Erwartungen mehr Nachwuchskräfte einge-
stellt werden als vorgesehen, würde dies bei der Anzahl der für das Jahr 2021 bereitzustel-
lenden Ausbildungsplätze entsprechend berücksichtigt werden.

2.     Einstellung von Nachwuchskräften der Laufbahngruppe 1 der Fachrichtung
Allgemeine Dienste
 
Für die Laufbahngruppe 1 der Fachrichtung Allgemeine Dienste wird vorgeschlagen, wie im 
Vorjahr bis zu 20 Nachwuchskräfte als Dienstanfängerin bzw. Dienstanfänger einzustellen. 

Auch in dieser Laufbahngruppe werden in den nächsten Jahren vermehrt Beamtinnen 
und Beamte die Regelaltersgrenze erreichen, so dass von einem entsprechenden Per-
sonalbedarf ausgegangen wird. 

3.    Übernahme der Nachwuchskräfte in den Beamtenlaufbahnen

Wie bisher sollte auch den jetzt einzustellenden Nachwuchskräften der Laufbahngrup-
pen 1 und 2 der Fachrichtung Allgemeine Dienste zu einem frühen Zeitpunkt eine beruf-
liche Perspektive geboten werden.

Dadurch soll gewährleistet werden, dass das Ausbildungsniveau nicht absinkt und nach 
Abschluss der Ausbildung möglichst qualifizierte Dienstkräfte übernommen werden kön-
nen. Zudem besteht darin eine Möglichkeit, gegenüber anderen Ausbildungsstätten bei 
der Personalgewinnung im Vorteil zu sein und diese Nachwuchskräfte schon zu Beginn 
der Ausbildung stärker an die Stadt Braunschweig zu binden, um so möglichen Abwan-
derungstendenzen entgegen zu wirken.

Es sollte daher wie in den Vorjahren bereits zum jetzigen Zeitpunkt die Entscheidung 
getroffen werden, die zum 1. August 2020 bzw. 1. September 2020 einzustellenden Be-
amtennachwuchskräfte dieser Fachrichtung bei Bestehen der Laufbahnprüfung nach 
Abschluss der Ausbildung im Beamtenverhältnis zu übernehmen, sofern die gesundheit-
liche und charakterliche Eignung gegeben ist.
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4.    Einstellung von Auszubildenden für den Beruf der Kauffrau/des Kaufmannes 
für Büromanagement

Die Ausbildung der Kaufleute für Büromanagement hat sich in den vergangenen Jahren zu 
einer echten Bedarfsausbildung für die Besetzung der Schulsekretariate und der Vorzim-
mer in den Fachbereichen und Referaten entwickelt. In diesem Berufsbild ist weiterhin von 
einer starken Fluktuation auszugehen und auch mit altersbedingten Abgängen zu rechnen. 
Außerdem nehmen aus diesem Beschäftigtenkreis viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
die Möglichkeiten der beruflichen Weiterentwicklung durch den Besuch des Angestellten-
lehrgangs I in Anspruch.

Es wird daher vorgeschlagen, wie in den Vorjahren bis zu 10 Auszubildende für diesen Be-
ruf einzustellen und diesen bereits vor Ausbildungsbeginn die Übernahme in ein unbefriste-
tes Beschäftigungsverhältnis zuzusichern, sofern die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 
wird sowie die gesundheitliche und charakterliche Eignung gegeben ist.

5.    Bereitstellung von Studienplätzen für das duale Studium in den Studiengängen 
Informatik, Elektrotechnik und Versorgungstechnik bzw. für das 
Studium der Verwaltungsinformatik

Um dem Nachwuchskräftemangel in den akademisch-technischen Berufen entgegenzuwir-
ken bietet die Stadt Braunschweig auch im Einstellungsjahr 2020 in Kooperation mit der 
Ostfalia - Hochschule für angewandte Wissenschaften – zwei Ausbildungsplätze für ein du-
ales Studium im Studiengang Informatik sowie jeweils einen Ausbildungsplatz für ein dua-
les Studium der Elektrotechnik und der Versorgungstechnik an. Daneben wird die Vergabe 
eines Stipendiums für ein Studium der Verwaltungsinformatik vorgeschlagen, das die Hoch-
schule Hannover in Kooperation mit dem Land Niedersachsen anbietet. 

Wie wiederholt - auch in den politischen Gremien - vorgetragen, ist die Personalgewinnung 
insbesondere in diesen Berufen problematisch, der Bedarf an qualifizierten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern indes hoch. Diesem Umstand soll durch die Ausbildung von Nachwuchs-
kräften entgegengewirkt werden. Um die Attraktivität dieser Ausbildungsplätze zu erhöhen, 
wird vorgeschlagen, den Nachwuchskräften bereits vor Studienbeginn die Übernahme in 
ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis zuzusichern, sofern das Studium abgeschlossen 
wird sowie die gesundheitliche und charakterliche Eignung gegeben ist. 

6.    Ausbildung in Kombination mit einem Vorbereitungsdienst bei der Feuerwehr

Um Auszubildenden in den Bereichen Handwerk und Technik eine zusätzliche berufliche 
Perspektive zu eröffnen und dem Nachwuchsmangel bei der Berufsfeuerwehr zu begeg-
nen, sind seit dem Einstellungsjahr 2012 in den Berufen IT-Systemelektroniker/in, Kfz-
Mechatroniker/in, Mechatroniker/in und Tischler/in und seit dem Jahr 2015 für den Beruf 
der/des Notfallsanitäter/in nach Möglichkeit die Ausbildungsplätze in Kombination mit ei-
ner Beamtenausbildung für den feuerwehrtechnischen Dienst besetzt worden. Bis auf 
weiteres kann die Feuerwehr leider aus Kapazitätsgründen keine Ausbildungsplätze 
zur/zum Notfallsanitäter/in mehr anbieten, da in den nächsten Jahren zunächst vorran-
gig die Beamtinnen und Beamten des Feuerwehrdienstes für diesen Beruf fortgebildet 
werden müssen.

Es ist geplant, im Einstellungsjahr 2020 Ausbildungsplätze in den folgenden Berufen zu 
besetzen: 
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Lfd. 
Nr.

Ausbildungsberuf Beginn Ausb.-
Dauer in 
Jahren

Anzahl der mögli-
chen Ausbildungs-

plätze

1 IT-Systemelektroniker/in 1. September 2020 3 1

2 Mechatroniker/in 1. September 2020 3 ½ 1

3 Tischler/in 1. September 2020 3 2

Gesamt 4

Für diese bis zu vier einzustellenden Nachwuchskräfte erfolgt für den Zeitraum zwi-
schen dem Ende der Erstausbildung und dem Beginn des Vorbereitungsdienstes die 
Übernahme in das Beschäftigtenverhältnis unter Eingruppierung in Entgeltgruppe 5 
TVöD unter der Voraussetzung, dass die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt wird 
und die charakterliche, gesundheitliche und sportliche Eignung für den Feuerwehr-
dienst gegeben ist.

7.    Finanzielle Auswirkungen
 

Stadtinspektor-Anwärterinnen und Stadtinspektor-Anwärter:

Der durchschnittliche Aufwand für die Ausbildung in der Laufbahngruppe 2 der Fachrich-
tung Allgemeine Dienste beläuft sich auf ca. 89.000,00 € (Bezüge, Lehrgangskosten, 
Umlage, Trennungsgeld, Reisebeihilfe, Beihilfe, ggf. bei Nichtübernahme Nachversiche-
rungskosten, etc.). Ausgehend von 25 Kräften ergibt dies einen Gesamtbetrag von ca. 
2.275.000,00 €, der sich auf 4 Haushaltsjahre verteilt.

Aufsteigerinnen/Aufsteiger:

Bezüge, Beihilfen etc. sind ohnehin für die Aufstiegsbeamtinnen/-beamten zu zah-
len. Neben den ihrer Rechtsstellung entsprechenden Bezügen fallen aus Anlass 
des Aufstiegs und des hierbei zu absolvierenden Lehrgangsbesuches pro Aufstei-
gerin/Aufsteiger Entgelte i. H. v. voraussichtlich 4.000,00 € an. Bei max. 5 Kräften 
bedeutet dies einen Aufwand von ca. 20.000,00 €, der sich auf 3 Haushaltsjahre 
verteilt.

Dienstanfängerinnen/-anfänger bzw. Stadtsekretär-Anwärterinnen/-Anwärter:

Der durchschnittliche Aufwand für die Ausbildung in der Laufbahngruppe 1 der Fachrich-
tung Allgemeine Dienste beträgt ca. 58.000,00 € (Unterhaltsbeihilfe/Bezüge, Lehr-
gangsentgelte, Beihilfe, ggf. bei Nichtübernahme Nachversicherungskosten, etc.). Aus-
gehend von max. 20 Kräften ergibt dies einen Gesamtbetrag von ca. 1.160.000,00 €, 
der sich auf 4 Haushaltsjahre verteilt.

duale Studiengänge:

Für die dualen Studiengänge Informatik, Elektrotechnik und Versorgungstechnik bzw. für 
das Stipendium im Studiengang Verwaltungsinformatik beträgt der Aufwand bei fünf Stu-
dierenden rund 381.000,00 €, der sich auf 4 Haushaltsjahre verteilt.
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Auszubildende nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG):

Pro Auszubildende/n für die Berufe nach dem BBiG entsteht während der Dauer der 
Ausbildung ein Aufwand von ca. 60.000,00 € bei einer dreijährigen und von ca. 70.000 € 
bei einer dreieinhalbjährigen Ausbildung (Ausbildungsvergütung, Sozialversicherungs-
beiträge des Arbeitgebers, Versicherungsbeiträge für die VBL, Ausbildungskosten für 
Lehrgänge etc.). Bei 14 Auszubildenden bedeutet dies einen Aufwand von ca. 
850.000,00 €, der sich auf 4 Haushaltsjahre verteilt.

Finanzieller Gesamtaufwand:

Dementsprechend ergibt sich für die Bereitstellung der o. a. Ausbildungsplätze ein Ge-
samtaufwand i. H. v. ca. 4.686.000,00 €, der sich wie folgt auf die einzelne Haushaltsjahre 
verteilen würde:

- 2020: ca.    579.000,00 € - 2022: ca. 1.541.000,00 €
- 2021: ca. 1.544.000,00 € - 2023: ca. 1.022.000,00 €

Für die befristete Übernahme der 4 Auszubildenden, die in Kombination mit einer anschlie-
ßenden Ausbildung für den Feuerwehrdienst eingestellt werden, fallen nach der Erstausbil-
dung bis zum Beginn des Vorbereitungsdiensts bei der Feuerwehr Personalkosten in Höhe 
von rund 125.000,00 € an. 

Die jeweils notwendigen Haushaltsmittel werden im Rahmen der jährlichen Haushaltspla-
nung berücksichtigt.
 

Ruppert

Anlage/n:

keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10597
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Unterstützende Maßnahmen zur Reduktion der hohen 
Schwarzwildbestände
Organisationseinheit:
Dezernat II 
32 Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Datum:
05.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschluss:

1. Zur Förderung der Fallenjagd beschafft die Stadt eine mobile Kastenfalle und stellt diese 
der Jägerschaft leihweise zum Einsatz in ausgewählten Braunschweiger Jagdrevieren zur 
Verfügung.

2.  Die dieser Vorlage anliegende Richtlinie wird hiermit beschlossen. Nach ihrer Maßgabe 
wird künftig für im Stadtgebiet Braunschweig erlegte Frischlinge mit einem Gewicht bis zu 15 
kg auf Antrag eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 50,00 € je Stück gewährt.
 

Sachverhalt:

Bereits mit der Stellungnahme 18-07947-01 wurde auf die Situation der erhöhten 
Schwarzwildbestände im Gebiet der Stadt Braunschweig hingewiesen und die Prüfung eines 
möglichen Maßnahmenpaketes angekündigt. Weiter wird Bezug auf die Mitteilung 19-10058 
an den Planungs- und Umweltausschuss genommen. Zwischenzeitlich haben eine Reihe 
von Gesprächen mit der Jägerschaft und dem zuständigen Landwirtschaftsministerium 
stattgefunden, um die aus Sicht der Jägerschaft notwendigen jagdrechtlichen Änderungen zu 
unterstützen.

Nach dem Niedersächsischen Landesjagdbericht 2017/18 lagen seit dem niedersächsischen 
Maximalwert in 2008 / 09 die jährlichen Schwarzwildstrecken stark schwankend auf einem 
sehr hohen Niveau. In den letzten drei Jahren gab es einen kontinuierlichen Streckenanstieg. 
Aufgrund der hohen Reproduktionszahlen und der milden Witterung der letzten beiden 
Winter waren starke Bestands- und Streckenanstiege zu erwarten, die dann auch tatsächlich 
eingetreten sind. Diese Entwicklung ist auch in Braunschweig zu beobachten, wo die 
Jagdstrecke sich von 74 erlegten Tieren in 2013 auf 329 im Jahre 2018 erhöht hat. Die 
Zahlen für 2019 sind noch vorläufig, liegen aber mit 246 immer noch auf einem sehr hohen 
Niveau.

Diese hohen Bestandszahlen stellen nicht nur vor dem Hintergrund der weiter vordringenden 
Afrikanischen Schweinepest (ASP) ein erhebliches Problem dar. Beschwerden aus der 
Bevölkerung beziehen sich auf die zunehmende Sichtung von Schwarzwild in Kleingarten- 
und Sportanlagen, aber auch in der Nähe von Wohnbebauungen. Die Flurschäden durch 
Schwarzwild betreffen zwischenzeitlich nahezu alle Braunschweiger Jagdreviere und 
nehmen zu. In den Jahren 2016 bis 2018 musste aus dem städtischen Haushalt rund 
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250.000 Euro für die Beseitigung von Wildschäden durch Schwarzwild auf Sportanlagen und 
Bolzplätzen aufgewendet werden.

Aus diesen Gründen ist eine nachhaltige Reduzierung der Population erforderlich, an der 
auch ein öffentliches Interesse besteht. Diese soll insbesondere mit den nachfolgenden 
Maßnahmen erreicht werden. 

Zu 1.

Die Strecken für Schwarzwild bewegen sich derzeit auf einem Niveau, dass mit 
konventionellen Jagdmethoden nur noch sehr schwer und mit großem Zeitaufwand aufrecht 
zu erhalten und kaum weiter zu erhöhen ist, da die Jagd überwiegend nachts stattfinden 
muss und der Erfolg auch von ausreichenden Lichtverhältnissen abhängig ist. Nach einer 
Einschätzung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sind sachgerecht 
betriebene Sau- und Frischlingsfänge ein effizientes Mittel zur Bestandsreduktion, werden 
aber von weiten Teilen der Jägerschaft nur in geringem Maße akzeptiert. Vor dem 
Hintergrund sehr guter Erfahrungen einiger Bundesländer, z. B. Brandenburg oder Baden-
Württemberg, soll die Akzeptanz der Fallenjagd auch in Braunschweig durch das 
Bereitstellen einer Falle gefördert werden.  Hierdurch kann insbesondere in stadtnahen 
Braunschweiger Jagdrevieren eine signifikante Steigerung der Strecken erreicht werden.

Die Beschaffungskosten liegen bei rund 3.000 Euro. Die Falle soll zunächst für zwei Jahre 
der Jägerschaft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Danach wird, abhängig von den 
Erfahrungen und den Entwicklungen der Jagdstrecken, über das weitere Vorgehen neu 
entschieden. 

Zu 2.

Das Reproduktionspotential von Schwarzwild ist nach den Erkenntnissen des 
Landesjagdberichtes seit Jahren unverändert hoch bei 200 % tatsächlichem Zuwachs 
bezogen auf den gesamten Winterbestand. Es müssen also jährlich knapp 70 % des 
tatsächlichen Sommerbestands abgeschöpft werden, um eine weitere Erhöhung der 
Bestände zu vermeiden. Die Frischlinge werden ab etwa einem halben Jahr geschlechtsreif 
und tragen schon im ersten Lebensjahr mit 35–50 % zum gesamten Zuwachs bei. Für eine 
echte Bestandsverringerung ist somit eine verstärkte und frühzeitige Bejagung der 
Frischlinge erforderlich.

Die Verwertung von Frischlingen bis zu 15 kg ist jedoch unwirtschaftlich. Um für deren 
Abschuss gleichwohl einen Anreiz zu bieten, hat der Kreisjägermeister eine 
Aufwandsentschädigung für Frischlinge mit einem Gewicht bis 15 kg in Höhe von 50,00 € je 
Abschuss empfohlen, dies entspricht in etwa dem Aufwand für die Bejagung dieser 
ansonsten nicht verwertbaren Tiere. 

Der Kreisjägermeister rechnet mit einem jährlichen Abschuss von höchstens 50 Frischlingen 
bis 15 kg, so dass der Gesamtaufwand für die Entschädigung 2.500 Euro im Jahr nicht 
übersteigen dürfte. Sie soll zunächst für die Dauer der nächsten beiden Jagdjahre nach 
Maßgabe der in der Anlage beigefügten Richtlinie gewährt werden.  

Der Jagdbeirat, der gemäß § 39 Abs. 3 NJagdG vor allen wesentlichen Entscheidungen zu 
hören ist, hat den Vorschlägen bereits zugestimmt. 

Die notwendigen Haushaltsmittel für die Beschaffung der Falle werden aus den vorhandenen 
Finanzmitteln des städtischen Haushalts bereitgestellt. Die Aufwandsentschädigung wird 
erstmals im Jahre 2020 haushaltswirksam und soll ebenfalls aus dem vorhandenen Budget 
finanziert werden.

Ruppert
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Anlage/n:

Richtlinie zur Gewährung der Aufwandsentschädigung 
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Richtlinie der Stadt Braunschweig für die 

 

Gewährung einer Aufwandsentschädigung für den Abschuss von Frischlingen mit 

einem Gewicht bis zu 15 kg 

  

1. Zweck  

 

Um ASP-(Afrikanische Schweinepest) freie Schwarzwildbestände im Stadtgebiet zu erhalten 

und Wildschäden zu begrenzen, ist eine Reduzierung des Schwarzwildbestandes notwendig.  

 

2. Aufwandsentschädigung  

 

Zur Entschädigung für den Aufwand der Bejagung von Frischlingen mit einem Gewicht bis zu 

15 kg wird zum Ausgleich für die fehlende Verwertbarkeit eine finanzielle Unterstützung in 

Form einer Aufwandsentschädigung durch die Stadt Braunschweig gewährt.  

 

Zur Bestätigung des Anspruchs ist dem Kreisjägermeister der Pürzel des Frischlings und ein 

Trichinenuntersuchungsnachweis vorzulegen. 

 

Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer Aufwandsentschädigung besteht nicht. 

 

3. Empfänger der Aufwandsentschädigung  

 

Die Aufwandsentschädigung wird den Jagdausübungsberechtigten der Braunschweiger 

Reviere gewährt 

  

Keine Aufwandsentschädigung wird dem Bund oder dem Land sowie juristischen Personen, 

deren Kapitalvermögen sich zu mindestens 25 Prozent in Händen der vorgenannten 

Körperschaften befindet oder zum überwiegenden Anteil von diesen getragen wird, den  

öffentlich-rechtlichen Anstalten und Stiftungen gewährt. 

  

4. Art und Umfang, Höhe der Aufwandsentschädigung  

 

Die Aufwandsentschädigung wird in Höhe von 50 Euro für jeden erlegten Saugfrischling mit 

einem Gewicht bis zu 15 kg gewährt. 

 

Die städtische Aufwandsentschädigung wird nur dann gewährt, wenn kein Anspruch auf die 

vom Land gewährte Aufwandsentschädigung nach Nr. 2.1 b) der Verwaltungsvorschrift 

Aufwandsentschädigungen für Präventionsmaßnahmen gegen die Afrikanische 

Schweinepest (ASP) bei der Schwarzwildbejagung in Niedersachsen, Verwaltungsvorschrift 

d. ML v. 4.10.2018 – 406-42287-75-2 –  VORIS 79200 – besteht. Eine Doppelförderung wird 

ausgeschlossen. 

  

5. Voraussetzungen und Verfahren für die Gewährung einer Entschädigung  

 

Die Zahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt auf Antrag des/der 

Jagdausübungsberechtigten.  

 

Der Anträge sind einmal jährlich vom 01. April bis zum 30. Juni für das vergangene Jagdjahr 

zu stellen. 

 

TOP 23

23 von 168 in Zusammenstellung



 

Dem Antrag  sind  

 

 die Abschussliste für das Jagdjahr (1. April bis 31. März) und eine Bestätigung des 

Kreisjägermeisters über die Zahl der erlegten Frischlinge bis zu 15 kg, sowie  

 

 ein Nachweis des Jagdausübungsrechts. 

  

beizufügen.  

 

 

6. Inkrafttreten, Außerkrafttreten  

 

Diese Richtlinie tritt zum 1. April 2019 in Kraft und mit Ablauf des 31.Dezember 2021 außer 

Kraft.  

 

Nach dem 1. Juli 2021 sind die Regelungen dieser Richtlinie im Hinblick darauf zu 

evaluieren, ob das Präventionsziel erreicht wurde und sich das Verfahren bewährt hat. 

Soweit dieses und ein weiterer Bedarf festgestellt werden, kann die Geltungsdauer durch 

Beschluss des Verwaltungsausschuss um weitere zwei Jahre verlängert werden. 
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A b s e n d e r :

Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt 19-10915
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Sachgrundlos befristete Stellen bei der Stadt und ihren 
Gesellschaften
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
16.05.2019

Beratungsfolge: Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Beantwortung) 13.06.2019 Ö

Sachverhalt:
Sachgrundlose Befristungen stehen immer wieder in der Kritik da den betroffenen 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die für die Lebensplanung notwendige Sicherheit 
fehlt. 
Bereits im Oktober 2015 entschied der Stadtrat einstimmig, möglichst viele befristete Stellen 
im Erziehungsbereich in unbefristete umzuwandeln. Dennoch werden immer noch 
Erzieherinnen oder Erzieher sowie Sozialassistentinnen oder Sozialassistenten für eine 
befristete Anstellung gesucht. Auch bei anderen Stellenausschreibungen ist eine Befristung 
angegeben.

In diesem Zusammenhang bitten wir die Verwaltung um die Beantwortung folgender Fragen:

1.) Werden bei der Stadt oder ihren Gesellschaften Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sachgrundlos befristet eingestellt?

2.) Wenn ja, wieso werden die Beschäftigten nicht unbefristet eingestellt?

3.) Aktuell sucht die Stadt Erzieherinnen oder Erzieher (m/w/d) sowie Sozialassistentinnen 
oder Sozialassistenten (m/w/d) für befristete Stellen. Laut Ausschreibung handelt es sich 
lediglich zum Teil um kurzfristige Befristungen im Rahmen von Vertretungen. Handelt es sich 
bei den übrigen befristeten Stellen um sachgrundlose Befristungen?

Anlagen: keine
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A b s e n d e r :

Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt 19-11011
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Stromsperren für Kinder und Kranke verhindern
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
24.05.2019

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 29.05.2019 Ö
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschlussvorschlag:

Der Rat möge beschließen:

1. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung der Stadt 
Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu veranlassen, in der Gesellschafter-
versammlung der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG folgenden Beschluss zu 
fassen: Sobald Erkenntnisse vorliegen, dass von einer möglichen Sperrung von Strom, 
Wasser oder Gas Haushalte mit Kindern unter 9 Jahren oder Menschen mit schweren 
Erkrankungen wie z.B. künstliche Niere oder künstliche Beatmung betroffen sind, wird von 
einer Sperrung grundsätzlich abgesehen.

2. Die Vertreterin der Stadt in der Trägergesellschaft des Jobcenters Braunschweig wird 
angewiesen in die Trägergesellschaft den folgenden Beschlussvorschlag einzubringen: Das 
Jobcenter Braunschweig erfasst zukünftig die Bedarfsgemeinschaften, die von einer 
Sperrung von Strom, Wasser oder Gas betroffen sind. Wenn in diesen 
Bedarfsgemeinschaften Kinder unter 9 Jahren oder Menschen mit schweren Erkrankungen 
wie z.B. künstliche Niere oder künstliche Beatmung leben, sie Kunden von BS Energy sind 
und mit der Übermittlung ihrer Daten an BS Energy einverstanden sind, soll eine 
Übermittlung dieser Fälle an BS Energy erfolgen.

3. Die Verwaltung wird gebeten, alle ihr bekannt werdenden Haushalte, bei denen 
eine Sperrung von Strom, Wasser oder Gas nicht verhindert werden kann, in denen Kinder 
unter 9 Jahren oder Menschen mit schweren Erkrankungen wie z.B. künstliche Niere oder 
künstliche Beatmung leben, sie Kunden von BS Energy sind und mit der Übermittlung ihrer 
Daten an BS Energy einverstanden sind, an BS Energy zu melden. 

Sachverhalt:
2013, 2015, 2017 und 2019 hat die Linksfraktion mit Ratsanfragen die Energiearmut in 
Braunschweig thematisiert. Dazu wurde von der Verwaltung mitgeteilt, dass ihr jeweils 70 - 
80 Sperrungen pro Jahr bekannt werden, bei denen auch Haushalte mit Kindern betroffen 
sind. Beim Jobcenter und bei BS Energy werden diese Zahlen nicht erhoben. (Bei der 
Verwaltung wäre dies ohne die Anfragen der Linksfraktion auch so.) Die genaue 
Größenordnung ist also nicht bekannt. Betrachtet man das Verhältnis zwischen der Zahl der 
Sperrungen, die BS Energy angegeben hat, und derjenigen, die der Stadt bekannt sind, 
ergeben sich 2018 rund 220 Sperrungen in Haushalten mit Kindern unter 9 Jahren. Wie viele 
schwerkranke Menschen betroffen sind, ist nicht bekannt.

Mit dem vorliegenden Antrag soll erreicht werden, dass Haushalte mit kleinen Kindern und 
schwerkranken Menschen grundsätzlich nicht von einem Abschneiden der Energiezufuhr 
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betroffen sind. Die Kinder sind nie daran schuld, dass es nicht zu den vereinbarten 
Zahlungen kam, und für schwerkranke Menschen, aber auch für Kinder, können 
lebensbedrohliche Situationen entstehen. Dass eine Sperrung in diesen Fällen nicht erfolgen 
soll, wurde von BS Energy in der Stellungnahme in 2013 auch noch zugesichert. In den 
nachfolgenden Jahren hieß es dann aber nur, dass nicht bekannt sei, welche Fälle von 
Sperrungen betroffen sind. Das soll sich ändern, zumal die Verwaltung mitgeteilt hat, dass es 
ihr nicht gelungen ist, bei allen ihr bekannt gewordenen Fällen die Sperrung zu verhindern.

Anlagen: keine
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A b s e n d e r :

Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt / 
SPD-Fraktion im Rat der Stadt / 
Fraktion Bündnis 90 - DIE GRÜNEN im 
Rat der Stadt

19-11066
Antrag (öffentlich)

Betreff:

Änderungsantrag zu Stromsperren für Kinder und Kranke 
verhindern (19-11011)
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
29.05.2019

Beratungsfolge: Status

Ausschuss für Soziales und Gesundheit (Vorberatung) 29.05.2019 Ö
Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschlussvorschlag:
Der Rat möge beschließen:
Der Rat der Stadt Braunschweig lehnt es grundsätzlich ab, dass Haushalte mit Kindern unter 
9 Jahren oder schwer kranken Menschen von der Energieversorgung abgeschnitten werden. 
Er bittet die Verwaltung die folgenden Maßnahmen in Abstimmung mit BS Energy und dem 
Jobcenter Braunschweig zu prüfen und dem Rat nach der Sommerpause eine 
Beschlussvorlage zuzuleiten.

1. Sobald bei BS Energy Erkenntnisse vorliegen, dass von einer möglichen Sperrung von 
Strom, Wasser oder Gas Haushalte mit Kindern unter 9 Jahren oder Menschen mit schweren 
Erkrankungen wie z.B. künstliche Niere oder künstliche Beatmung betroffen sind, soll von 
einer Sperrung grundsätzlich abgesehen werden.

2. Das Jobcenter Braunschweig soll zukünftig die Bedarfsgemeinschaften erfassen, die von 
einer Sperrung von Strom, Wasser oder Gas betroffen sind. Wenn in diesen 
Bedarfsgemeinschaften Kinder unter 9 Jahren oder Menschen mit schweren Erkrankungen 
wie z.B. künstliche Niere oder künstliche Beatmung leben, sie Kunden von BS Energy sind 
und mit der Übermittlung ihrer Daten an BS Energy einverstanden sind, soll eine 
Übermittlung dieser Fälle an BS Energy erfolgen.

3. Die Verwaltung wird gebeten, alle ihr bekannt werdenden Haushalte, bei denen eine 
Sperrung von Strom, Wasser oder Gas nicht verhindert werden kann, in denen Kinder unter 
9 Jahren oder Menschen mit schweren Erkrankungen wie z.B. künstliche Niere oder 
künstliche Beatmung leben, sie Kunden von BS Energy sind und mit der Übermittlung ihrer 
Daten an BS Energy einverstanden sind, an BS Energy zu melden.

Sachverhalt:

Anlagen: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11082
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Änderung der Entgeltordnung über die Tierkörpersammelstelle 
Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat II 
32 Fachbereich Bürgerservice, Öffentliche Sicherheit

Datum:
05.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschluss:

Die zweite Änderung der Entgeltordnung über die Tierkörpersammelstelle Braunschweig 
wird in der als Anlage beigefügten Fassung beschlossen.

Sachverhalt:

Gem. § 3 Satz 2 der Entgeltordnung über die Tierkörpersammelstelle Braunschweig ist die 
Anlieferung von Fundtier-Kadavern durch die Berufsfeuerwehr Braunschweig und von 
Unfallwild-Kadavern im öffentlichen Straßenverkehr durch Jagdausübungsberechtigte 
entgeltfrei.

Die o.g. Ausnahmeregelung der Entgeltbefreiung ist im öffentlichen Interesse gerechtfertigt, 
da es Aufgabe der Stadt Braunschweig als Trägerin der Straßenbaulast ist, tote Fundtiere 
oder bei Verkehrsunfällen getötete Tiere auf öffentlichen Straßen und Plätzen im Stadtgebiet 
zu beseitigen. 

Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes sollte der Tierschutz Braunschweig gegr. 1882 
e.V., ebenso wie die Berufsfeuerwehr, die auf öffentlichen Straßen der Stadt Braunschweig 
eingesammelten Fundtier-Kadaver bei der Tierkörpersammelstelle Braunschweig entgeltfrei 
abgeben können.

Es wird daher vorgeschlagen, § 3 Satz 2 der Entgeltordnung über die Tierkörper-
sammelstelle Braunschweig entsprechend zu ändern.

Es sind Mindererträge in Höhe von 750,00 € bis 1.000,00 € im Jahr zu erwarten.

Ruppert

Anlage/n:
Zweite Änderung der Entgeltordnung über die Tierkörpersammelstelle
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Zweite Änderung der Entgeltordnung 
über die Tierkörpersammelstelle Braunschweig 

vom 25. Juni 2019 
 
 

Aufgrund § 111 Abs. 5 des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. 
Dezember 2010 (Nds. GVBl. 2010, S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. März 
2019 (Nds. GVBl. S. 70), hat der Rat der Stadt Braunschweig am 25. Juni 2019 folgende 
Änderung der Entgeltordnung beschlossen.  
 

Art. 1 
 
Die Entgeltordnung über die Tierkörpersammelstelle Braunschweig vom 18. Dezember 2014 
(Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 20 vom 30. Dezember 2014, S. 84) in der Fassung 
der ersten Änderung vom 07. November 2017 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 17 
vom 24. November 2017, S. 73), wird wie folgt geändert:  
 
§ 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:  
 
„Die Anlieferung von Fundtier-Kadavern durch die Berufsfeuerwehr Braunschweig und durch 
den Tierschutz Braunschweig gegr. 1882 e. V. sowie von Unfallwild-Kadavern im öffentlichen 
Straßenverkehr durch Jagdausübungsberechtigte ist entgeltfrei.“  
 
 

Art. 2 
 
Die zweite Änderung der Entgeltordnung über die Tierkörpersammelstelle Braunschweig tritt 
am Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Braunschweig in Kraft.  
 
Braunschweig, den  
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

 
I. V. 

 
 
 

Ruppert 
Stadtrat 

 
 

Vorstehende Entgeltordnung wird hiermit bekannt gemacht.  
 
Braunschweig, den  
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

 
I. V. 

 
 
 

Ruppert 
Stadtrat 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10710
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH
Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und des Konzernab-
schlusses 2018

Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
04.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 13.06.2019 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum 
Braunschweig gGmbH werden angewiesen, 
 
1. den Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme von 314.073.836,79 € sowie 

einem Jahresfehlbetrag von 4.892.999,62 € festzustellen und
 
2. die Auflösung der freien Gewinnrücklage in Höhe von 4.892.999,62 € zu be-

schließen und

3. den Konzernabschluss 2018 mit einer Konzernbilanzsumme von 
306.852.363,16 € sowie einem Konzernjahresfehlbetrag von 4.397.706,05 € zu 
billigen.“

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss ist gem. § 15 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Städtisches Klini-
kum Braunschweig gGmbH von der Geschäftsführung des Klinikums aufzustellen. Die Fest-
stellung des Abschlusses obliegt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 13 des Gesellschaftsvertrages der Ge-
sellschafterversammlung. Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesell-
schafterversammlung des Klinikums herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforder-
lich. Dafür wurde die Zuständigkeit gem. § 6 Ziffer 1 Buchst. a der Hauptsatzung der Stadt 
Braunschweig in der geltenden Fassung für die Dauer der Wahlperiode auf den Finanz- und 
Personalausschuss übertragen. 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat dem Jahresabschluss 2018 in der vorgelegten Fassung 
sowie dem vorgeschlagenen Verlustausgleich in seiner Sitzung am 8. Mai 2019 zugestimmt. 

Im Wirtschaftsplan 2018 war ein Ergebnis von 100.000 € prognostiziert worden. Tatsächlich 
schließt die Gewinn- und Verlustrechnung 2018 mit einem Fehlbetrag i. H. v. 4.892.999 € ab. 
Das Vorjahresergebnis wurde damit um 5.373.989 € unterschritten.

In Höhe des Jahresfehlbetrages soll die freie Gewinnrücklage aufgelöst werden.
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Die Vergleichszahlen 2017 bis 2019 stellen sich wie folgt dar: 

In Mio. €
Ist

2017
Plan
2018

Ist
2018

Plan
2019

1 Umsatzerlöse (GUV 1.-4.) + 307,2 + 322,9 + 324,6 + 338,7
1a Umsatzerlöse nach § 277 HGB + 13,6 + 14,7 + 16,4 + 13,5
1b %-Vergleich zum Vorjahr/Plan +5,3% +6,2%/+1,0% +4,4%

2 Betriebliche Erträge (GUV 5.-8.) + 10,0 + 4,2 + 8,5 + 5,1
2a Erträge und Aufwendungen nach 

KHG und KHBV (Saldo)
+ 8,1 + 9,0 + 7,8 + 7,9

3 Materialaufwand - 88,9 - 88,5 - 91,0 - 92,6
4 Personalaufwand - 203,3 - 212,9 - 217,9 - 222,5
5 Abschreibungen - 14,4 - 14,0 - 12,9 - 13,8
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen - 30,8 - 34,9 - 39,9 - 35,3

7 Betriebsergebnis (Summe 1 bis 6) + 1,4 + 0,5 - 4,4 + 1,0

8 Zins-/Finanzergebnis - 0,1 - 0,1 - 0,1 - 0,7
9 Steuern vom Einkommen und 

vom Ertrag
- 0,8 - 0,2 - 0,3 - 0,2

10 Ergebnis nach Steuern
(Summe 7-9)

+ 0,5 + 0,2 - 4,8 + 0,1

11 Sonstige Steuern 0,0 - 0,1 - 0,1 - 0,1

12 Jahresergebnis (Summe 10+11) + 0,5 + 0,1 - 4,9  0,0

Konzernergebnis 
(konsolidiert)

+ 0,8 + 0,5   - 4,4 + 0,3

Die Umsatzerlöse lagen zwar mit 1,7 Mio. € wegen des Fallzahlanstiegs auf 61.644 Fälle 
(Vorjahr 60.842 Fälle) über der Planung. Aufgrund des zu niedrigen Casemixindex gegen-
über der Planung und der schwachen Belegungssituation im Dezember 2018 unterschreiten 
die Erlöse aus DRG-Leistungen die Planung allerdings um 14,4 Mio. €.

Parallel ergaben sich ein höherer Materialaufwand (+ 2,1 Mio. € gegenüber Vorjahr) durch 
den Anstieg der Fallzahlen und dem damit korrespondierenden höheren medizinischen 
Sachbedarf sowie gestiegene sonstige betriebliche Aufwendungen (+ 9,1 Mio. € gegenüber 
Vorjahr) aus Sondereffekten wie einer Strangsanierung aufgrund eines Wasserschadens in 
der Salzdahlumer Straße und der daraus resultierenden Sperrung von 50 Betten und der seit 
2018 bestehenden Technologiepartnerschaft Radiologie.

Zudem fiel der Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr um rd. 14,5 Mio. € höher aus. 
Ursächlich hierfür waren tarifliche Änderungen sowie die Aufstockung der Zahl der Vollkräfte 
um 74 auf 3.047. Die Personalaufwandsquote betrug damit 64,3 % (Vorjahr 62,4 %).

Negative Sondereffekte ergaben sich darüber hinaus aus dem Leitungswechsel in der 
Neonatologie, dem Strukturwandel in der Klinik für Herz-, Thorax- und Gefäßchirurgie, dem 
Ausfall eines Computer-Tomographen in der Holwedestraße und der Verzögerung bei der 
Inbetriebnahme eines vierten Herzkatheder-Messplatzes.

Die Abschreibungen sind gegenüber 2017 um rd. 1,5 Mio. € gesunken.

Das Zins- und Finanzergebnis bewegt sich auf Vorjahresniveau.
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Insgesamt konnte trotz des Anstiegs der Gesamterlöse um rd. 18,8 Mio. € gegenüber 2017 
aufgrund des höheren Materialaufwandes und des überproportional gestiegenen Personal-
aufwandes sowie der erhöhten sonstigen betrieblichen Aufwendungen (+ 9,1 Mio. €) kein 
positives Ergebnis generiert werden. Der Fehlbetrag von 4,9 Mio. € soll durch anteilige Auflö-
sung der freien Gewinnrücklage ausgeglichen werden.

Die Steuern beziehen sich auf die wirtschaftlichen Geschäftsbetriebe.

Die Bilanzsumme ist um 1,3 Mio. € angestiegen. Die wesentlichen Verlagerungen einzelner 
Positionen hängen mit der fortgeschrittenen Umsetzung des Zwei-Standorte-Konzeptes 
zusammen. So sind die Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht aufgrund 
des Fördermittelverbrauchs um rd. 28,1 Mio. € gesunken. Die Verbindlichkeiten gegenüber 
der Gesellschafterin hingegen haben sich im Wesentlichen durch das im Rahmen der 
Experimentierklausel abgeschlossene Darlehen um 13,7 Mio. € erhöht.

Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG, Hannover, hat zu keinen 
Einwendungen geführt. Der Bestätigungsvermerk ist uneingeschränkt erteilt. 

Tochtergesellschaften, Konzernabschluss

Die Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH hält bei allen fünf Tochtergesellschaften 
Klinikum Braunschweig Klinikdienste GmbH, Klinikum Braunschweig Textilservice GmbH, 
Medizinische Versorgungszentren am Städtischen Klinikum Braunschweig GmbH, Bistro 
Klinikum Braunschweig GmbH sowie skbs.digital GmbH jeweils 100 % der Gesellschafts-
anteile. 

Die Jahresüberschüsse der Klinikdienste GmbH (82.861,46 €), der Textilservice GmbH 
(3.442,86 €), der Bistro GmbH (11.608,09 €), der MVZ GmbH (391.584,84 €) sowie der 
skbs.digital GmbH (8.096,32 €) werden jeweils auf neue Rechnung vorgetragen. 

Die Jahresabschlüsse der Tochtergesellschaften sind ebenfalls von der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft BDO AG, Hannover geprüft und ohne Beanstandungen mit einem 
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen worden. 

Der Aufsichtsrat der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH hat mit Beschlussfassung 
vom 8. Mai 2019 die Geschäftsführung der gGmbH beauftragt, den Abschlüssen und Ergeb-
nisverwendungen in den jeweiligen Gesellschafterversammlungen zuzustimmen. 

Der Konzernabschluss ist aufgrund der Größenverhältnisse der Tochtergesellschaften 
entscheidend von der Muttergesellschaft geprägt. Die Konzernbilanzsumme beträgt 
306.852.363,16 € (Vorjahr: 305.278.541,70 €), der Konzernjahresfehlbetrag 2018 beläuft 
sich auf 4.397.706,05 € (Vorjahr: Überschuss in Höhe von 769.813,38 €). 

Auch für den Konzernabschluss wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt. 

Die Ergebnisübersicht der einzelnen Gesellschaften sowie des Konzerns ist der nächsten 
Seite zu entnehmen.
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IST 2018
Klinikum
gGmbH

Klinik-
dienste
GmbH

Textil-
Service
GmbH

MVZ
GmbH

Bistro
GmbH

skbs.
digital
GmbH

Konzern- 
Abschluss

In Mio. €

1 Umsatzerlöse +324,65 +14,81 +4,31 +6,06 +1,47 +0,54 +328,13

1a Umsatzerlöse § 277 HGB +16,37 +19,38

2 Sonst. betriebliche 
Erträge +8,54 +0,09 0 +0,16 +0,01 0 +10,61

2a
Erträge und Aufwendungen 
nach KHG und KHBV (Sal-
do)

+7,78 0 0 0 0 0 +7,78

3 Materialaufwand -91,05 -0,54 -1,89 -1,45 -0,63 -0,45 -79,55

4 Personalaufwand -217,87 -13,72 -2,24 -3,11 -0,70 -0,04 -237,69

5 Abschreibungen -12,99 -0,09 0 -0,37 -0,00 0 -13,46

6 Sonst. betriebliche 
Aufwendungen -39,85 -0,42 -0,17 -0,90 -0,13 -0,04 -39,06

7 Betriebsergebnis -4,42 +0,13 +0,01 +0,39 +0,02 +0,01 -3,86

8 Zins-/ Finanzergebnis -0,09 0 0 0 0 0 -0,09

9 Steuern vom Einkommen 
und Ertrag -0,35 -0,05 -0,01 0 -0,01 0 -0,42

10 Ergebnis nach Steuern -4,86 +0,08 0 +0,39 +0,01 +0,01 -4,37

10 Außerordentliches 
Ergebnis 0 0 0 0 0 0 0

11 Sonst. Steuern -0,03 0 0 0 0 0 -0,03

12
Jahresergebnis
(Summe 9+10+11)

-4,89 +0,08 +0,00 +0,39 +0,01 +0,01 -4,40

Als Anlagen sind jeweils der Lagebericht (soweit gesetzlich vorgeschrieben) sowie die 
Gewinn- und Verlustrechnung und die Bilanz der Städtisches Klinikum Braunschweig 
gGmbH, des Konzerns und der einzelnen Tochtergesellschaften beigefügt. 

Geiger

Anlage/n:
Lageberichte, Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10709
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH
Jahresabschluss 2018 - Entlastung der Geschäftsführung und des 
Aufsichtsrates
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
06.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 13.06.2019 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Städtisches Klinikum Braun-
schweig gGmbH werden angewiesen, der Geschäftsführung und dem Aufsichtsrat für das 
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen."

Sachverhalt:

Zur Begründung des Beschlussvorschlages wird auf die in der heutigen Sitzung vorgelegten 
Unterlagen zum Jahresabschluss 2018 der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH ver-
wiesen. 

Die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung obliegt gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
des Gesellschaftsvertrages der Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH der Gesellschaf-
terversammlung. Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterver-
sammlung des Klinikums herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Dafür 
wurde die Zuständigkeit gem. § 6 Ziffer 1 Buchst. a der Hauptsatzung der Stadt Braun-
schweig in der geltenden Fassung für die Dauer der Wahlperiode auf den Finanz- und Per-
sonalausschuss übertragen.

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10724
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 
Jahresabschluss 2018 - Feststellung

Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
27.05.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 13.06.2019 Ö

Beschluss:

„Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig mbH wird angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Jahresabschluss 2018, der einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 452.108,02 € 
ausweist, wird festgestellt.

2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 452.108,02 € wird mit dem Gewinnvortrag aus 
Vorjahren in Höhe von 4.069.151,93 € verrechnet, sodass ein Gewinnvortrag in Höhe 
von 3.617.043,91 € verbleibt.“

Sachverhalt:

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig mbH (GGB).

Der Jahresabschluss ist gemäß § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages der GGB von der 
Geschäftsführung aufzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses sowie die 
Entscheidung über die Abdeckung des Verlustes obliegen gemäß § 11 Buchstabe a) des 
Gesellschaftsvertrages der Gesellschafterversammlung.

Um eine Stimmbindung des städtischen Vertreters in der Gesellschafterversammlung der 
GGB herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 
Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der geltenden Fassung 
entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

Der Jahresabschluss bedarf gemäß § 9 Abs. 3 Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrages der 
Beratung im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der GGB hat sich in seiner Sitzung am 
14. Mai 2019 mit dem Jahresabschluss 2018 befasst und die Feststellung des 
Jahresabschlusses sowie die vorgeschlagene Verlustabdeckung empfohlen.

Die GGB schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Fehlbetrag in Höhe von 452.108,02 € 
ab. Die Ergebnisprognose des Wirtschaftsplanes 2018 in Höhe von -273.110,00 € wurde 
entsprechend um rd. 179 T€ verschlechtert.

Die Bilanzsumme hat sich im Geschäftsjahr 2018 um rd. 9.800 T€ auf 26.934.638,83 € 
erhöht.
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Die Entwicklung der Aufwands- und Ertragspositionen im Vergleich zum Vorjahr und zum 
Plan ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht: 

Angaben in T€
Ist

2017
Plan
2018

Ist
2018

Plan
2019

1 Umsatzerlöse 1.727,7 3.595,0 1.014,3 19.845,0
% im Vergleich zum Vorjahr/Plan +108,1% -41,3% / -71,8% +1856,5%

2 Sonstige betriebliche Erträge 216,7 0,0 549,0 700,0
3 Materialaufwand -1.691,9 -2.890,0 -1.563,6 -16.160,0
4 Personalaufwand -155,2 -164,7 -158,5 -169,0
5 Abschreibungen -0,5 -0,8 -0,5 -0,8
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen *) -198,8 -414,6 -209,9 -452,6
7 Betriebsergebnis (Summe 1-6) -102,0 124,9 -369,2 3.762,6
8 Zins-/Finanzergebnis -374,6 -348,0 -35,3 -128,0

9
Steuern vom Einkommen 
und vom Ertrag 43,2 0,0 0,0 -1.210,0

10 Ergebnis nach Steuern (Summe 7-9) -433,4 -223,1 -404,5 2.424,6
11 sonstige Steuern -36,3 -50,0 -47,6 -63,0
12 Jahresergebnis (Summe 10-11) -469,7 -273,1 -452,1 2.361,6

*) inklusive sonstige Grundstücksaufwendungen

Die Umsatzerlöse fallen im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2018 um rd. 2.580,7 T€ geringer 
aus. Dies liegt zu großen Teilen an den Verzögerungen bei der Erschließung der Bauflächen 
im Baugebiet Stöckheim-Süd. Anders als geplant gingen keine Bauplätze bis Ende des 
Jahres in das wirtschaftliche Eigentum der Käufer über, was dazu führt, dass die geplanten 
Erlöse nicht in 2018 generiert werden konnten.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von rd. 549 T€ resultieren aus der nicht 
planbaren Auflösung von Teilen der Rückstellungen für Erschließungskosten (Endausbau 
der öffentlichen Straßen und Grünflächen), die wegen verminderter Kostenerwartungen 
möglich war.

Korrespondierend zu den Umsatzerlösen sind aufgrund der Verzögerungen bei der 
Erschließung der Bauflächen im Baugebiet Stöckheim-Süd auch die Materialaufwendungen 
geringer ausgefallen als geplant. Gegenläufig bewirken gestiegene Baupreisindizies eine 
Erhöhung der Materialaufwendungen. Insgesamt ergibt sich im Vergleich zum Plan eine 
Verringerung um rd. 1.326,3 T€.

Die Personalaufwendungen sowie die Abschreibungen bewegen sich in etwa auf 
Planniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen inklusive der sonstigen 
Grundstücksaufwendungen bleiben insgesamt hinter den Erwartungen zurück, weil 
eingeplante Reserven nicht ausgeschöpft werden mussten.

Das Finanzergebnis fällt gegenüber dem Plan um rd. 312,7 T€ besser aus. Die 
Verbesserung ist im Wesentlichen auf geringere Zinsaufwendungen zurückzuführen, weil die 
Aufnahme eines langfristigen Darlehens im Anschluss an das Mitte 2017 wegen Auslaufens 
der Zinsbindung getilgte Darlegen inzwischen in das Geschäftsjahr 2019 verschoben wurde.

Die Prüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Partnerschaft 
mbB hat zu keinen Einwendungen geführt. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk 
wurde am 18. Februar 2019 erteilt.
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Verlustabdeckung:

Die in den Vorjahren von der GGB erwirtschafteten Gewinne wurden auf neue Rechnung 
vorgetragen. Derzeit verfügt die GGB über Gewinnvorträge in Höhe von rd. 4.069 T€. Der 
Jahresfehlbetrag 2018 soll durch die bestehenden Gewinnvorträge gedeckt werden. Eine 
Verlustausgleichszahlung der Stadt Braunschweig ist nicht vorgesehen. Die Gewinnvorträge 
reduzieren sich entsprechend auf rd. 3.617 T€.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht 2018 der GGB sind als 
Anlagen beigefügt.

Geiger

Anlage/n:

Bilanz
Gewinn- und Verlustrechnung
Lagebericht
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10725
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 
Jahresabschluss 2018 - Entlastung des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
27.05.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 13.06.2019 Ö

Beschluss:

„Der Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Grundstücksgesellschaft 
Braunschweig mbH wird angewiesen, dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das 
Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.“

Sachverhalt:

Zur Begründung des Beschlussvorschlages wird auf die in der heutigen Sitzung vorgelegten 
Unterlagen zum Jahresabschluss 2018 der Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH 
(GGB) Bezug genommen (siehe Drucksache 19-10724).

Die Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführung obliegt 
gemäß § 11 Buchstabe b) des Gesellschaftsvertrages der GGB der 
Gesellschafterversammlung.

Um eine Stimmbindung des städtischen Vertreters in der Gesellschafterversammlung der 
GGB herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 
Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der geltenden Fassung 
entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.

Geiger

Anlage/n:

keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10803
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
Feststellung des Jahresabschlusses 2018 der Braunschweiger Ver-
sorgungs-AG & Co. KG

Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
04.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 13.06.2019 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig Beteili-
gungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu veranlassen, in der Gesellschafterversammlung der 
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG folgenden Beschluss zu fassen:

Der vorgelegte Jahresabschluss 2018, der mit der Gutschrift des Jahresüberschusses in 
Höhe von 22.302.760,14 € auf Gesellschafterkonten ausgeglichen ist und einen Bilanzge-
winn von 0,00 € ausweist, wird festgestellt.“

Sachverhalt:

Nach § 12 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesell-
schaft mbH (SBBG) unterliegt die Stimmabgabe in Gesellschafterversammlungen anderer 
Unternehmen, an denen die SBBG mit mehr als 25 % beteiligt ist, der Entscheidung durch 
die Gesellschafterversammlung. Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Ge-
sellschafterversammlung der SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforder-
lich. Gemäß § 6 Ziff. 1 lit. a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig entscheidet hierüber 
der Finanz- und Personalausschuss. 

Gemäß § 13 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages der Braunschweiger Versorgungs-AG & 
Co. KG (BVAG) hat der Aufsichtsrat der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG (BV-
VAG) den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Prüfungsbericht zu prüfen. Der Auf-
sichtsrat der BVVAG hat den Jahresabschluss in seiner Sitzung am 15. Mai 2019 beraten 
und der Gesellschafterversammlung zur Feststellung empfohlen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young AG, die am 4. März 2019 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt 
hat.

Die BVAG hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 22.302.760,14 € erzielt. 
Damit wurde das prognostizierte Ergebnis des Wirtschaftsplans erreicht. Gegenüber dem 
Vorjahr hat sich das Ergebnis um 0,7 Mio. € verbessert.
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Die Entwicklung der Ertrags- und Aufwandspositionen ergibt sich aus der nachfolgenden 
Übersicht:

In Mio.€ Ist
2017

Plan
2018

Ist
2018

1 Umsatzerlöse 607,3 584,7 610,1
1a % zum Vorjahr/Plan
2 Sonstige betriebliche Erträge*) 32,1 16,8 13,8
3 Materialaufwand **) -480,9 -468,8 -485,2
4 Personalaufwand -51,2 -52,4 -49,9
5 Abschreibungen -21,1 -21,9 -22,9
6 Sonst. betriebl. Aufwendungen***) -59,0 -33,2 -40,2

7 Betriebsergebnis (Summe 1 bis 6) 27,2 25,2 25,7

8 Finanzergebnis (Zins- und Beteili-
gungsergebnis)****)

-1,5 1,0 1,1

9
Ergebnis der gewöhnlichen 
Geschäftstätigkeit (7+8)

25,7 26,2 26,8

10 Außerordentliches Ergebnis 0 0 0
11 Ertragsteuern -4,1 -3,9 -4,5

12 Jahresergebnis (9+10+11) 21,6 22,3 22,3
*) einschließlich Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen und andere aktivierte Eigenleistungen
**) einschließlich Drohverlustrückstellungen 2018 (Planwert: 0,0 Mio. €; Ist: 0,0 Mio. €)
***) einschließlich sonstige Steuern 
****) einschließlich Abschreibungen auf Finanzanlagen

Die im Geschäftsjahr 2018 erzielten Umsatzerlöse von 610,1 Mio. € liegen um 2,8 Mio. € 
über dem Vorjahreswert. Der Anstieg ist - trotz geringerer Absatzmengen - insbesondere 
auf einen Zuwachs in der Gassparte (+ 9,7 Mio. €) und der Wärmesparte (+ 2,9 Mio. €), 
im Wesentlichen bedingt durch höhere Preise, sowie der aufgrund der warmen Witterung 
gestiegenen Wassererlöse (+1,7 Mio. €) zurückzuführen. Gegenläufig waren gesunkene 
Umsatzerlöse der Stromsparte (- 7,0 Mio. €) zu verzeichnen, insbesondere durch den 
Wegfall der Vermarktung von Mengen aus dem Kraftwerk Mehrum. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge umfassen vor allem Erträge aus der Auflösung von 
Rückstellungen in Höhe von rd. 9,8 Mio. €. Im Vorjahr waren neben der Auflösung der für 
das Kraftwerk Mehrum gebildeten Drohverlustrückstellung (9,1 Mio. €) Erträge aus dem 
Verkauf der Finanzanlagen Stadtwerke Thale und Stadtwerke Pulheim sowie der Ver-
triebskonzession Stadtwerke Pulheim enthalten.

Der Materialaufwand liegt um 4,3 Mio. € über dem Vorjahreswert. Die gestiegenen Be-
zugskosten konnten durch den Wegfall der Kohlebeschaffung für das Kraftwerk Mehrum 
teilweise kompensiert werden. 

Der Rückgang des Personalaufwands um 1,3 Mio. € im Berichtsjahr beruht hauptsächlich 
auf dem Übergang von 56 Mitarbeitern in die BS|Netz GmbH. 

Die Abschreibungen liegen um rd. 1,8 Mio. € über dem Vorjahresniveau, die Investitionen 
übersteigen die Abschreibungen um rd. 60 %.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen berücksichtigen im Vorjahr Verluste aus dem 
Abgang der Finanzanlage Kraftwerk Mehrum in Höhe von rd. 16,3 Mio. €.

Die Drohverlustrückstellung für langfristige Stromlieferverträge beträgt unter Berücksichti-
gung von Verbrauch und Aufzinsung per 31. Dezember 2018 rd. 33,6 Mio. € (Vorjahr: 
rd. 33,5 Mio. €).
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Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,6 Mio. € verbessert. Insbe-
sondere weist die Braunschweiger Netz GmbH (BSINetz), mit der ein Ergebnisabfüh-
rungsvertrag besteht, ein Ergebnis vor Gewinnabführung von rd. 1,7 Mio. € aus (Vorjahr: 
rd. - 2,3 Mio. €). 

Die an die Stadt Braunschweig abzuführende Konzessionsabgabe ist in den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen enthalten und beträgt 12,7 Mio. € (Vorjahr: 12,8 Mio. €), die 
zu entrichtende Gewerbesteuer belief sich auf 4,5 Mio. € (Vorjahr: 4,1 Mio. €).

Die Investitionen der BVAG in Gegenstände des immateriellen Anlagevermögens und in 
Sachanlagen beliefen sich auf rd. 38,8 Mio. €. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit war 
die Erneuerung und Erweiterung der Leitungsnetze und des Zählerbestandes in Höhe von 
rd. 17,3 Mio. €. Zudem wurden für immaterielle Wirtschaftsgüter und für Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 8,3 Mio. €, für Erzeugungsanlagen 6,0 Mio. € sowie für Umspan-
nungs- und Speicherungsanlagen 6,4 Mio. € aufgewandt. Den Investitionen stehen Ab-
schreibungen in Höhe von rd. 23,2 Mio. € gegenüber.

Im Vorvertrag in Bezug auf die zukünftige Ausrichtung von BS|Energy war für das Jahr 2018 
ein Investitionsvolumen von rd. 41,2 Mio. € einschließlich Erzeugungskonzept durch die 
BVAG und die BSINetz vorgesehen. Der Jahresabschluss 2018 der BSINetz weist Investitio-
nen in Höhe von rd. 3,0 Mio. € aus, sodass insgesamt eine Investitionstätigkeit von 
41,8 Mio. € erfolgt ist.

Geiger

Anlage/n:
Bilanz BVAG
GuV BVAG
Lagebericht BVAG
Bilanz Netz GmbH
GuV Netz GmbH
Lagebericht Netz GmbH
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10804
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
1. Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger Versorgungs-AG & 
Co. KG
- Entlastung der Geschäftsführung
2. Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger Versorgungs-Ver-
waltungs-AG
- Verwendung des Bilanzgewinns
- Entlastung von Aufsichtsrat und Vorstand
Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
04.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 13.06.2019 Ö

Beschluss:

„1. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung der Stadt 
Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu veranlassen, in der Gesellschafterver-
sammlung der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG folgenden Beschluss zu fas-
sen:

 Der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG als Geschäftsführerin der Braun-
schweiger Versorgungs-AG & Co. KG wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung er-
teilt.

2. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig Betei-
ligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung der Stadt Braun-
schweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu veranlassen, in der Hauptversammlung der 
Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG folgende Beschlüsse zu fassen:

 Dem Vortrag des Bilanzgewinns in Höhe von 310.470,67 € auf neue Rechnung wird 
zugestimmt.

 Dem Aufsichtsrat und den Mitgliedern des Vorstandes wird für das Geschäftsjahr 
2018 Entlastung erteilt.“

Sachverhalt:

Nach § 12 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesell-
schaft mbH (SBBG) unterliegt die Stimmabgabe in Gesellschafter- und Hauptversammlun-
gen anderer Unternehmen, an denen die Gesellschaft mit mehr als 25 % beteiligt ist, der 
Entscheidung durch die Gesellschafterversammlung der SBBG.
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Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der 
SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziff. 1 lit. a) der 
Hauptsatzung der Stadt Braunschweig entscheidet hierüber der Finanz- und Personalaus-
schuss.

1. Unter Hinweis auf die zur Beratung über den Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger 
Versorgungs-AG & Co. KG vorliegende Vorlage (Drucksache 19-10803) wird Entlastung 
empfohlen. 

2. Der Aufsichtsrat der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG hat in seiner Sitzung 
am 15. Mai 2019 den Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger Versorgungs-Ver-
waltungs-AG beraten und festgestellt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young AG, die am 4. März 2019 den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk 
erteilt hat. 

Die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG hat im Geschäftsjahr 2018 einen Jah-
resüberschuss von 8.460,09 € erzielt. Die Braunschweiger Versorgungs- Verwaltungs-
AG wurde am 31. Mai 2005 von der Veolia Stadtwerke Braunschweig Beteiligungs-
GmbH und der SBBG gegründet und ist einzige Komplementärin (persönlich haftende 
Gesellschafterin) der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (ohne Einlage, ohne 
Festkapitalanteil und ohne Stimmrecht). Sie nimmt keine über die Geschäftsführung und 
die Stellung des Aufsichtsrates hinausgehende operative Tätigkeit wahr.

Mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr sowie der Einstellung in die gesetzliche Rückla-
ge wird ein Bilanzgewinn in Höhe von 310.470,67 € ausgewiesen. Nach § 18 der Sat-
zung der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG ist der Bilanzgewinn – soweit 
gesetzlich zulässig – auszuschütten, es sei denn, dass durch einstimmigen Hauptver-
sammlungsbeschluss eine andere Ergebnisverwendung beschlossen wird. Der Hauptver-
sammlung soll vorgeschlagen werden, den Bilanzgewinn in Höhe von 310.470,67 € auf 
neue Rechnung vorzutragen. Aufgrund der Höhe des Betrages wird Zustimmung zu die-
sem Vorschlag empfohlen.

Unter Hinweis auf diese Ausführungen wird weiterhin empfohlen, dem Aufsichtsrat und 
den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.

Geiger

Anlage/n:
Bilanz BVVAG
GuV BVVAG
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10636
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH
Feststellung des Jahresabschlusses 2018 und des 
Konzernabschlusses 2018

Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
14.05.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 13.06.2019 Ö

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Der Jahresabschluss 2018 wird festgestellt. Er enthält einen Ertrag aus 
Verlustübernahme in Höhe von 25.988.631,56 € und weist einen Jahresfehlbetrag in 
Höhe von 0,00 € aus.

2. Der Konzernabschluss 2018 wird festgestellt. Er enthält einen Ertrag aus 
Verlustübernahme in Höhe von 25.988.631,56 € und weist einen Konzernbilanzverlust in 
Höhe von 2.381.236,44 € aus.

3. Die Geschäftsführung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH wird 
veranlasst, in der Gesellschafterversammlung der Braunschweiger Bus- und 
Bahnbetriebsgesellschaft mbH folgenden Beschluss zu fassen:

Der Jahresabschluss 2018 wird festgestellt. Er enthält einen Ertrag aus 
Verlustübernahme in Höhe von 96,68 € und weist einen Bilanzverlust in Höhe von 0,00 € 
aus.“

Sachverhalt:

Die Stadt Braunschweig ist alleinige Gesellschafterin der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH (SBBG). Gemäß § 12 Ziffer 1 Buchstabe a) des Gesellschaftsvertrages 
der SBBG obliegt die Feststellung des Jahres- und des Konzernabschlusses der 
Entscheidung durch die Gesellschafterversammlung der SBBG. 

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der 
SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 
1 Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der aktuellen Fassung 
entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss (FPA).

Zuvor bedürfen der Jahresabschluss und dessen Prüfung sowie der Konzernabschluss und 
dessen Prüfung gemäß § 11 Abs. 3 Ziffer 1 des Gesellschaftsvertrages der SBBG der 
Beratung im Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat der SBBG hat dem Jahresabschluss 2018 sowie 
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dem Konzernabschluss 2018 in seiner Sitzung am 6. Mai 2019 zugestimmt und der 
Gesellschafterversammlung die Feststellung empfohlen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses 2018 erfolgte durch die 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Partnerschaft mbB. Der 
uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde am 28. März 2019 erteilt.

1. Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH

Die SBBG schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Verlust in Höhe von 25.989 T€, der 
von der Gesellschafterin Stadt Braunschweig ausgeglichen wurde. Gegenüber dem Planwert 
2018 in Höhe von -29.085 T€ ergibt sich damit ein um 3.096 T€ geringerer 
Verlustausgleichsbedarf. Der sich in dieser Höhe aufgrund der Abschlagszahlungen im Jahr 
2018 ergebende Erstattungsanspruch der Stadt Braunschweig ist in der Bilanz der SBBG in 
der Position „Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern“ enthalten.

Folgende Tabelle zeigt die Ergebnisentwicklung der Jahre 2017 und 2018 sowie die 
Planzahlen 2019:

Ist Plan Ist Plan
2017 2018 2018 2019

 - in T€ -  - in T€ -  - in T€ -  - in T€ -

Betriebsergebnis SBBG * -610 -857 161 -392

Erträge aus Beteiligungen

Brg. Versorgungs-AG & Co. KG 5.419 5.597 5.598 5.949
Nibelungen-Wohnbau-GmbH Brg.** 2.227 1.195 2.111 1.127
Hafenbetriebsgesellschaft Brg. mbH 331 185 243 195
Kraftverkehr Mundstock GmbH 189 168 204 183
Brg. Bus- u. Bahnbetriebsgesellschaft mbH 1 1 0 0

Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Braunschweiger Verkehrs-GmbH -19.559 -22.054 -21.747 -23.998
Stadthalle Brg. Betriebsgesellschaft mbH -4.396 -3.945 -4.144 -4.569
Stadtbad Brg. Sport und Freizeit GmbH -7.568 -8.350 -7.420 -8.005

Beteiligungsergebnis -23.356 -27.203 -25.155 -29.118

Zins/Finanzergebnis -1.061 -863 -847 -788

Steuern vom Einkommen und Ertrag 162 -95 -81 -215

Ergebnis nach Steuern -24.865 -29.018 -25.922 -30.513

Sonstige Steuern -67 -67 -67 -67

Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme -24.932 -29.085 -25.989 -30.580

Erträge aus Verlustübernahme 24.932 29.085 25.989 30.580

Jahresfehlbetrag 0 0 0 0
* ohne sonstige Steuern
** Ausschüttungen erfolgen um ein Jahr zeitversetzt, da kein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

Das Jahresergebnis der SBBG setzt sich aus dem eigenen Betriebsergebnis, dem 
Beteiligungsergebnis, in dem die auf die SBBG entfallenden Ergebnisbestandteile ihrer 
Tochter- und Beteiligungsgesellschaften enthalten sind, dem Zins-/Finanzergebnis sowie den 
Steuern zusammen.

Das eigene operative Ergebnis der SBBG verbessert sich gegenüber der Planung um 
1.018 T€. Die wesentlichen Veränderungen liegen in gestiegenen Beraterkosten, denen 
jedoch Erstattungen in Höhe von 750 T€ gegenüberstehen. Der Anfall und die Erstattung der 
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Beratungskosten erfolgen im Zusammenhang mit den Aktivitäten zur Neugestaltung des 
Konsortialvertrages und dem Verkauf von 24,8 % der bis dahin von der Veolia Deutschland 
GmbH gehaltenen Anteile an der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (BVAG) an die 
Thüga AG. Außerdem ergeben sich höhere Umsatzerlöse durch Anpassung von 
Mietkonditionen und der Betriebskosten (157 T€) sowie deutliche Verbesserungen im 
Materialaufwand (275 T€). Hierdurch konnten notwendig gewordene außerplanmäßige 
Abschreibungen auf Grundstücke (98 T€) kompensiert werden.

Das Beteiligungsergebnis beläuft sich auf -25.155 T€ und verbessert sich gegenüber der 
Planung um 2.048 T€. Hierzu tragen Ergebnisverbesserungen in nahezu allen 
Beteiligungsgesellschaften bei. Besonders zu erwähnen sind die um 916 T€ höhere 
Ausschüttung der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig (Niwo) auf Basis der 
Vereinbarung über die Ergebnisverwendung sowie die geringeren Verlustausgleichsbedarfe 
der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH (Stadtbad GmbH) in Höhe von 930 T€ 
und der Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) in Höhe von 307 T€. Weitere positive 
Effekte im Beteiligungsergebnis ergeben sich durch höhere Ausschüttungen der 
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH (HBG) in Höhe von 58 T€ und der 
Kraftverkehr Mundstock GmbH (KVM) in Höhe von 36 T€. Die Beteiligungsergebnisse der 
BVAG und der Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH (BBBG) liegen auf 
Planniveau. Bei der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH (Stadthallen-GmbH) 
ist hingegen ein Mehrbedarf in Höhe von 199 T€ zu verzeichnen.

Hinsichtlich der Ergebnisentwicklungen der Beteiligungsgesellschaften wird auf die 
Ausführungen in den jeweiligen Beschlussvorlagen zur Feststellung der Jahresabschlüsse 
verwiesen. Die entsprechenden Beschlüsse zur Stimmbindung der Vertreter der Stadt in der 
Gesellschafterversammlung der SBBG zur Feststellung der Jahresabschlüsse der Niwo 
(Drucksache 19-10557), der HBG (Drucksache 19-10533), der KVM (Drucksache 19-10487), 
der BSVG (Drucksache 19-10472), der Stadthallen-GmbH (Drucksache 19-10402) und der 
Stadtbad GmbH (Drucksache 19-10405) wurden bereits vom FPA in seiner Sitzung am 
9. Mai 2019 gefasst. Eine entsprechende Beschlussvorlage zur Feststellung des 
Jahresabschlusses der BVAG (Drucksache 19-10803) wird dem FPA in seiner heutigen 
Sitzung vorgelegt.

Das Zins-/Finanzergebnis liegt mit 847 T€ auf Planniveau.

Die sonstigen Steuern liegen ebenfalls auf Planniveau. Bei den Steuern vom Einkommen 
und Ertrag ist gegenüber der Planung eine leichte Verbesserung zu verzeichnen. Gegenüber 
dem Vorjahr ergibt sich eine Verschlechterung, die auf den Sondereffekt einer 
Steuererstattung im Jahr 2017 aus der Betriebsprüfung für die Jahre 2010 bis 2014 
zurückzuführen ist. Für das Jahr 2018 sind keine Sondereffekte zu verzeichnen, sodass ein 
Steueraufwand ausgewiesen wird. 

Die Bilanzsumme der SBBG zum 31. Dezember 2018 beträgt 113,9 Mio. € und hat sich 
damit gegenüber dem Vorjahr (107,1 Mio. €) um 6,8 Mio. € erhöht. 

Auf der Aktivseite hat sich der Wert des Anlagevermögens insgesamt von 84,6 Mio. € um 
1,2 Mio. € auf 83,4 Mio. € reduziert. Hierbei verringerte sich das Sachanlagevermögen 
(1,3 Mio. €) durch Anlagenabgänge und eine außerplanmäßige Abschreibung auf 
Grundstücke um 0,4 Mio. € auf 0,9 Mio. €, während sich die Finanzanlagen durch 
planmäßige Tilgungen um 0,7 Mio. € reduzierten. Hingegen stieg das Umlaufvermögen um 
8,0 Mio. € auf 25,8 Mio. € an. Dabei sind insbesondere die Forderungen gegen 
Gesellschafter aufgrund einer erhöhten Anlage von Mitteln im Cashpool der Stadt 
Braunschweig gestiegen.

Auf der Passivseite hat sich das Eigenkapital um 1,0 Mio. € durch eine weitere Einstellung 
der Stadt Braunschweig in die Kapitalrücklage auf insgesamt 42,0 Mio. € erhöht, die 
entsprechend zugeflossenen Mittel werden zur Tilgung eines langfristigen Darlehens 
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verwendet. Zu den übrigen Veränderungen der Bilanzpositionen wird auf die Textziffer 2.5.1 
des beigefügten Lageberichts der SBBG verwiesen.

2. Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH - Konzern

Neben dem Jahresabschluss der SBBG ist auch ein Konzernabschluss aufzustellen. In dem 
Konzernabschluss 2018 sind die SBBG, die BSVG, die BBBG, die Stadtbad GmbH, die 
Stadthallen-GmbH, die KVM, die Mundstock Reisen GmbH (MR), die Peiner 
Verkehrsgesellschaft mbH (PVG) sowie die HBG als verbundene Unternehmen 
vollkonsolidiert. Als assoziierte Unternehmen wurden die BVAG und die Niwo einbezogen. 
Wegen untergeordneter Bedeutung wurden die Magdeburg Nutzfahrzeug-Service GmbH 
(MNS) sowie die Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG (BVVAG) nicht in den 
Konzernabschluss einbezogen. 

Die Umsatzerlöse im Konzern betragen 77,3 Mio. € (Vorjahr 73,0 Mio. €). Der 
Materialaufwand liegt mit 29,9 Mio. € über dem Vorjahreswert von 27,3 Mio. €. Der 
Personalaufwand beträgt 52,1 Mio. € (Vorjahr 50,0 Mio. €). Die Abschreibungen liegen mit 
einem Betrag von 15,3 Mio. € leicht unter dem Wert des Vorjahres von 15,5 Mio. €. Die 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 10,9 Mio. € (Vorjahr 9,9 Mio. €). Die Erträge 
aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen weisen einen Wert von 8,1 Mio. € (Vorjahr 
8,0 Mio. €) auf. Der Zinsaufwand ist mit einem Betrag von 5,2 Mio. € (Vorjahr 5,6 Mio. €) 
gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Der Konzernjahresfehlbetrag 2018 vor Verlustübernahme beträgt 25,9 Mio. € (Vorjahr 
25,2 Mio. €). Unter Berücksichtigung des im Jahr 2018 erfolgten Verlustausgleichs der Stadt 
Braunschweig für die SBBG in Höhe von 26,0 Mio. € ergibt sich im Jahr 2018 ein 
Konzernjahresüberschuss in Höhe von 0,1 Mio. €. Unter Berücksichtigung des bestehenden 
Konzernverlustvortrages von 3,1 Mio. € und der Verlustausgleichszahlungen anderer 
Gesellschafter – hier der Stadt Braunschweig für die gehaltenen Gesellschaftsanteile an der 
Stadthallen-GmbH und der Stadtbad GmbH – in Höhe von 0,6 Mio. € ergibt sich ein 
Konzernbilanzverlust in Höhe von 2,4 Mio. €. 

Die Konzernbilanzsumme zum 31. Dezember 2018 beträgt 306,5 Mio. € und liegt somit leicht 
über dem Vorjahreswert von 298,2 Mio. €. Der Anteil des Anlagevermögens an der 
Bilanzsumme beläuft sich auf 84,8 %. Weitere Einzelheiten hierzu ergeben sich aus 
Textziffer 2.5.2 des beigefügten Lageberichts.

3. Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH (BBBG)

Die BBBG weist für das Jahr 2018 einen Fehlbetrag in Höhe von 96,68 € aus, der 
entsprechend dem Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag von der SBBG 
ausgeglichen wurde. Die Gesellschaft hat ihre aktive Tätigkeit eingestellt und beschäftigt 
kein eigenes Personal. 

Die Feststellung des Jahresabschlusses obliegt gemäß § 11 Ziffer 1 des 
Gesellschaftsvertrages der BBBG der Gesellschafterversammlung.

Nach § 12 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages der SBBG unterliegt die Stimmabgabe in 
Gesellschafter- und Hauptversammlungen anderer Unternehmen, an denen die Gesellschaft 
mit mehr als 25 % beteiligt ist, der Entscheidung durch die Gesellschafterversammlung der 
SBBG. 

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der 
SBBG zur Anweisung an die Geschäftsführung für die Ausübung der Stimmabgabe in der 
Gesellschafterversammlung der BBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss 
erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in 
der aktuellen Fassung entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss.
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Als Anlagen sind die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen der SBBG und der 
BBBG für das Geschäftsjahr 2018 beigefügt, weiterhin die Konzernbilanz und die Konzern-
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018 sowie der Lagebericht 2018 für die 
Gesellschaft und den Konzern.

Geiger

Anlage/n:

SBBG Bilanz
SBBG Gewinn- und Verlustrechnung
SBBG Konzernbilanz
SBBG Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
SBBG Lagebericht für die Gesellschaft und den Konzern
BBBG Bilanz
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Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH, Braunschweig 
Lagebericht für die Gesellschaft und den Konzern für das Geschäftsjahr 
2018 

1. Grundlagen des Konzerns

Die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH ist eine hundertprozen-
tige Tochter der Stadt Braunschweig. Gleichzeitig ist sie Obergesellschaft eines 
Konzerns. Ihr Konzernkreis umfasst die Braunschweiger Verkehrs-GmbH, die 
Kraftverkehr Mundstock GmbH und die Braunschweiger Bus- und Bahnbe-
triebsgesellschaft mbH, an denen jeweils hundertprozentige Beteiligungen be-
stehen, sowie die Tochtergesellschaften der Kraftverkehr Mundstock GmbH 
und eine Reihe weiterer Gesellschaften. So ist die Stadt Braunschweig Beteili-
gungs-Gesellschaft mbH mit jeweils knapp 95 % an der Stadthalle Braun-
schweig Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung, an der Stadtbad Braun-
schweig Sport und Freizeit GmbH und an der Hafenbetriebsgesellschaft Braun-
schweig mbH beteiligt. Wesentliche Beteiligungen bestehen darüber hinaus an 
der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG (25,1 %) und der Nibelungen-
Wohnbau-GmbH (49 %). 

Ein Aufgabenschwerpunkt der Gesellschaft war auch im Geschäftsjahr 2018 
das Beteiligungsmanagement. Die entsprechenden Aufgabenfelder wurden in 
enger Abstimmung mit dem Fachbereich Finanzen der Stadt Braunschweig 
wahrgenommen.  

Die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH leistete projektbezoge-
ne Unterstützung bei anderen Konzerneinheiten und erbrachte im Rahmen von 
Geschäftsbesorgungsverträgen laufend Dienstleistungen, vor allem im Bereich 
des Finanz- und Rechnungswesens, für andere Konzerngesellschaften. 

Im Eigentum der Gesellschaft befinden sich auch Immobilien. Nach der auch im 
Jahr 2018 fortgesetzten weiteren Bereinigung des Immobilien-Portfolios besitzt 
die Gesellschaft neben einigen unbebauten Grundstücken jetzt noch die Ge-
werbeimmobilien an den Standorten Taubenstraße 7, Wilhelmstraße 62 - 71 
und Neue Knochenhauerstraße 5.  

Im Konzern Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden zahl-
reiche weitere Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse wahrge-
nommen. Dazu gehören insbesondere die Durchführung des ÖPNV in Braun-
schweig, der Betrieb eines Hafens, die Bereitstellung von Veranstaltungshallen 
und einem Stadion sowie die Bereitstellung von Frei- und Hallenbädern.  
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2. Wirtschaftsbericht

Im Folgenden werden zunächst die in der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH sowie die im Konzern Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH existierenden finanziellen und nicht-finanziellen Steuerungs-
größen genannt. Im Punkt 2.2 werden die Steuerungsgrößen für das Jahr 2018 
den für diesen Zeitraum geplanten Werten gegenübergestellt; dabei wird erst 
auf den Einzelabschluss und dann auf den Konzernabschluss eingegangen. 
Unter Punkt 2.3 wird dann die Ertragslage, unter Punkt 2.4 die Finanzlage und 
unter Punkt 2.5 die Vermögenslage erläutert; dabei wird ebenfalls jeweils erst 
auf den Einzelabschluss und dann auf den Konzernabschluss eingegangen. In 
diesen Kapiteln werden auch die Steuerungsgrößen für das Jahr 2018 den Vor-
jahreswerten gegenübergestellt. Die wesentlichen Abweichungen werden 
jeweils erläutert. 

Die wirtschaftliche Entwicklung wird zusammenfassend wie folgt beschrieben: 
An zahlreichen Stellen - bei der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft 
mbH selbst wie auch bei ihren Tochtergesellschaften - haben sich positivere 
Entwicklungen als geplant ergeben. Nur an wenigen Stellen konnten die Plan-
werte in einzelnen Gesellschaften nicht vollständig erreicht werden. 

Die Entwicklung der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH ist im 
Geschäftsjahr 2018 insofern zufriedenstellend verlaufen. 

2.1  Steuerungsgrößen 

Die wesentliche finanzielle Steuerungsgröße bei der Stadt Braunschweig Betei-
ligungs-Gesellschaft mbH und im Konzern ist das Jahresergebnis. Dabei 
werden neben dem Gesamtergebnis die einzelnen Komponenten - das Be-
triebsergebnis, das Zinsergebnis und das Beteiligungsergebnis - betrachtet. 
Das Beteiligungsergebnis wird wiederum in seine einzelnen Bestandteile - die 
auf die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH entfallenden Ergeb-
nisanteile der einzelnen Tochtergesellschaften - aufgegliedert. Im Konzern 
werden darüber hinaus für die Mehrheitsbeteiligungen noch die getätigten In-
vestitionen als finanzielle Steuerungsgröße herangezogen. Die wesentliche 
nicht-finanzielle Steuerungsgröße für die Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH selbst ist die Mitarbeiterzahl.  

2.2  Soll-Ist-Vergleich der Steuerungsgrößen 

2.2.1  Einzelabschluss 

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme durch die Stadt Braunschweig liegt 
im Geschäftsjahr 2018 bei 26,0 Mio. Euro. Geplant war ein Jahresfehlbetrag vor 
Verlustübernahme in Höhe von 29,1 Mio. Euro. Die Stadt Braunschweig hat für 
das Jahr 2018 den entstandenen Verlust vollständig übernommen. Es entsteht 
insofern wie geplant ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von null.  

TOP 35

121 von 168 in Zusammenstellung



Anlage 8 
Seite   3 

Das im Geschäftsjahr 2018 erzielte Betriebsergebnis inklusive Steuern vom 
Einkommen und Ertrag weist einem Wert von +13 T Euro auf und ist somit deut-
lich besser ausgefallen als der geplante Betrag von -1 Mio. Euro. Die Verbesse-
rung beruht fast vollständig auf positiven Entwicklungen im Betriebsergebnis. 
Die wesentlichen Veränderungen des Betriebsergebnisses gegenüber dem 
Plan liegen in gestiegenen Beraterkosten, denen jedoch Erstattungen in Höhe 
von 750 T Euro gegenüberstehen. Der Anfall und die Erstattung der Beratungs-
kosten erfolgen im Zusammenhang mit den Aktivitäten zur Neugestaltung des 
Konsortialvertrages und dem Verkauf von 24,8 % der bis dahin von der Veolia 
Deutschland GmbH gehaltenen Anteile an der Braunschweiger Versorgungs-
AG & Co. KG. Außerdem ergeben sich höhere Umsatzerlöse durch eine An-
passung der Mietkonditionen und der Betriebskosten sowie deutliche Verbesse-
rungen im Materialaufwand. Dadurch konnte auch eine notwendig gewordene 
außerplanmäßige Abschreibung auf Grundstücke kompensiert werden. 

Das Zinsergebnis liegt mit einem Betrag von -0,9 Mio. Euro genau auf der Höhe 
des geplanten Wertes.  

Das Beteiligungsergebnis weist im Geschäftsjahr 2018 einen Betrag von 
-25,1 Mio. Euro auf und ist damit deutlich besser ausgefallen als der geplante 
Wert von -27,2 Mio. Euro. Hierzu tragen insbesondere eine höhere Dividenden-
ausschüttung der Nibelungen-Wohnbau-GmbH aus dem Jahresabschluss 2017 
sowie ein deutlich verbessertes Ergebnis der Stadtbad Braunschweig Sport und 
Freizeit GmbH bei.  

Die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH hat im Geschäftsjahr 
2018 wie geplant durchschnittlich zehn Mitarbeiter beschäftigt. 

2.2.2  Konzernabschluss 

Der Konzernjahresfehlbetrag vor Verlustübernahme durch die Stadt Braun-
schweig liegt im Geschäftsjahr 2018 bei 25,9 Mio. Euro. Geplant war ein Wert 
von 28,9 Mio. Euro. Die Stadt Braunschweig hat für das Jahr 2018 den Verlust 
der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH in Höhe von 
26,0 Mio. Euro übernommen. Unter Berücksichtigung des übernommenen Ver-
lustanteils ergibt sich ein Konzernjahresüberschuss in Höhe von 0,1 Mio. Euro. 
Der Konzernbilanzverlust beträgt 2,4 Mio. Euro. 

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen im 
Konzern betrugen im Geschäftsjahr 2018 ohne Berücksichtigung von erhalte-
nen Zuschüssen 24,8 Mio. Euro; geplant war ein Betrag von 38,3 Mio. Euro. In 
fast allen Gesellschaften wurde dabei weniger investiert als ursprünglich 
geplant. Die größten Abweichungen sind aber im Verkehrsbereich und bei der 
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH entstanden. 
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2.3  Ertragslage 
 
2.3.1  Einzelabschluss 
 
Das Betriebsergebnis inklusive Steuern vom Einkommen und Ertrag fällt mit ei-
nem Wert von +13 T Euro (Vorjahr -0,5 Mio. Euro) besser aus als im Jahr 2017. 
Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, hierzu hat insbeson-
dere eine Erstattung von Beraterkosten beigetragen. Der Materialaufwand und 
die sonstigen Steuern sind nahezu konstant geblieben. Der Personalaufwand 
ist vor allem wegen einer Anpassung der Rückstellung für Pensionsverpflich-
tungen gestiegen. Die Abschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich 
gesunken, in dem allerdings eine hohe außerplanmäßige Abschreibung zu ver-
zeichnen war. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben Straßen-
ausbaubeiträge und gestiegene Beraterkosten aufwandserhöhend gewirkt. 
 
Eine erhebliche Abweichung zum Vorjahr gibt es bei der Position Steuern vom 
Einkommen und Ertrag. Im Jahr 2017 hat es im Rahmen der Betriebsprüfung 
für die Jahre 2010 - 2014 eine Steuerrückzahlung an die Gesellschaft gegeben. 
Im Vorjahr ist für diese Position ausnahmsweise ein Ertrag entstanden; im Jahr 
2018 gibt es solche Sondereffekte nicht und es wird ein Steueraufwand ausge-
wiesen. 
 
Das Zinsergebnis beträgt -0,9 Mio. Euro (Vorjahr -1,1 Mio. Euro) und liegt somit 
unter dem Niveau des Vorjahres. Dies ist vor allem auf gesunkene Zinsen in-
folge von Darlehenstilgungen sowie eine Ende des Jahres 2017 erfolgten Um-
finanzierung, deren Auswirkungen im Jahr 2018 voll wirksam werden, zurück-
zuführen. 
 
Vor Übernahme der Ergebnisse der Tochtergesellschaften ist insofern bei der 
Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH im Geschäftsjahr 2018 ein 
Fehlbetrag von 0,8 Mio. Euro (Vorjahr 1,6 Mio. Euro) entstanden.  
 
Wesentlich geprägt wird das Ergebnis der Gesellschaft aber - wie auch in der 
Vergangenheit - durch die Entwicklung ihrer Tochter- und Beteiligungsgesell-
schaften.  
 
Im Beteiligungsergebnis sind die auf die Gesellschaft entfallenen Ergebnisan-
teile der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG, der Hafenbetriebsgesell-
schaft Braunschweig mbH, der Kraftverkehr Mundstock GmbH, der Braun-
schweiger Bus- und Bahnbetriebs-Gesellschaft mbH, der Braunschweiger Ver-
kehrs-GmbH, der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mit beschränk-
ter Haftung sowie der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH des-
selben Jahres zusammengefasst. Zusätzlich ist noch die auf die Gesellschaft 
entfallende Ausschüttung aus dem Vorjahresergebnis der Nibelungen-
Wohnbau-GmbH enthalten. Das Beteiligungsergebnis der Gesellschaft im  
Geschäftsjahr 2018 beträgt insofern -25,1 Mio. Euro (Vorjahr -23,4 Mio. Euro).  
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Der auf die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH entfallende  
Ergebnisanteil der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG liegt dabei im 
Geschäftsjahr 2018 mit einem Betrag von rd. 5,6 Mio. Euro etwas über dem 
Vorjahrswert (5,4 Mio. Euro). 
 
Von der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH wurde im Jahr 2018 ein 
Ergebnis von 0,2 Mio. Euro (Vorjahr 0,3) übernommen. Der Rückgang gegen-
über dem Vorjahr erklärt sich vor allem dadurch, dass im Jahr 2017 die im Jahr 
2017 erwirtschaftete Ergebnisabführung sowie die Dividende aus dem Ge-
schäftsjahr 2016 ergebniswirksam geworden sind. 
 
Das Ergebnis der Nibelungen-Wohnbau-GmbH, an der die Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH mit 49 % beteiligt ist, ist weiterhin positiv. Es 
wurde eine Dividende aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2017 in Höhe von 
2,1 Mio. Euro vereinnahmt (Vorjahr 2,2 Mio. Euro). Die Aufteilung des Jahres-
überschusses in einen auszuschüttenden und einen zu thesaurierenden Teil er-
folgt auf Basis der zwischen der Stadt Braunschweig, der Nibelungen-
Wohnbau-GmbH und der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
abgeschlossenen Vereinbarung über die Ergebnisverwendung. 
 
Von der Kraftverkehr Mundstock GmbH wurde ein Gewinn in Höhe von  
0,2 Mio. Euro (Vorjahr 0,2 Mio. Euro) übernommen und von der Braunschwei-
ger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH ein Verlust von 0,1 T Euro (Vorjahr 
Übernahme eines Gewinns 0,2 T Euro) ausgeglichen. 
 
Bei der Braunschweiger Verkehrs-GmbH ist ein Verlust in Höhe von  
21,8 Mio. Euro (Vorjahr 19,6 Mio. Euro) entstanden; er liegt somit über dem 
Vorjahreswert. Der Verlustanteil der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesell-
schaft mit beschränkter Haftung in Höhe von 4,1 Mio. Euro (Vorjahr  
4,4 Mio. Euro) ist gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Der Verlustanteil der 
Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH konnte gegenüber dem Vor-
jahr nochmals leicht reduziert werden und beträgt nun 7,4 Mio. Euro (Vorjahr  
7,6 Mio. Euro).  
 
Im Geschäftsjahr 2018 ist damit vor Verlustübernahme durch die Stadt Braun-
schweig ein Jahresfehlbetrag in Höhe 26,0 Mio. Euro (Vorjahr 24,9 Mio. Euro) 
entstanden. Die Stadt Braunschweig hat für das Jahr 2018 den entstandenen 
Verlust vollständig übernommen. Bei der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH ist ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag in Höhe von null  
(Vorjahr null) entstanden. 
 
 
2.3.2  Konzernabschluss 
 
Die Umsatzerlöse im Konzern betragen 77,3 Mio. Euro (Vorjahr 73,0 Mio.  
Euro). Der Materialaufwand liegt mit 29,9 Mio. Euro über dem Vorjahreswert 
(Vorjahr 27,3 Mio. Euro). Der Personalaufwand beträgt 52,1 Mio. Euro (Vorjahr 
50,0 Mio. Euro). Die Abschreibungen liegen mit einem Betrag von 15,3 Mio.  
Euro leicht unter dem Wert des Vorjahres von 15,5 Mio. Euro. Die sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen betragen 10,9 Mio. Euro (Vorjahr 9,9 Mio. Euro).  
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Die Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen weisen einen Wert 
von 8,1 Mio. Euro (Vorjahr 8,0 Mio. Euro) auf. Der Zinsaufwand ist mit einem 
Betrag von 5,2 Mio. Euro (Vorjahr 5,6 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr leicht 
gesunken.  

Der Konzernjahresfehlbetrag vor Verlustübernahme durch die Stadt Braun-
schweig liegt im Geschäftsjahr 2018 bei 25,9 Mio. Euro (Vorjahr 25,1 Mio. 
Euro). Die Stadt Braunschweig hat für das Jahr 2018 den Verlust der Stadt 
Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH in Höhe von 26,0 Mio. Euro 
übernommen. Unter Berücksichtigung des übernommenen Verlustanteils ergibt 
sich ein Konzernjahresüberschuss in Höhe von 0,1 Mio. Euro (Vorjahr Konzern-
jahresfehlbetrag 0,2 Mio. Euro). Der Konzernbilanzverlust beträgt 2,4 Mio. Euro 
(Vorjahr 3,1 Mio. Euro). 

2.4  Finanzlage 

2.4.1  Einzelabschluss 

Es besteht ein Liquiditätsverbund zwischen der Stadt Braunschweig Be-
teiligungs-Gesellschaft mbH und der Braunschweiger Verkehrs-GmbH. Liquidi-
tätsfehlbeträge dieser Gesellschaft werden durch die Obergesellschaft verzins-
lich ausgeglichen; Liquiditätsüberschüsse werden bei der Obergesellschaft ver-
zinslich angelegt. Weiterhin werden von der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH vertraglich geregelte Vorauszahlungen auf den geplanten 
Jahresverlust der Braunschweiger Verkehrs-GmbH, der Stadthalle Braun-
schweig Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung und der Stadtbad 
Braunschweig Sport und Freizeit GmbH geleistet, um die Liquidität dieser 
Gesellschaften sicherzustellen. 

Die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH verfügt über eine Kon-
tokorrentlinie bei Kreditinstituten in Höhe von 1 Mio. Euro. Diese ist im Ge-
schäftsjahr 2018 nicht in Anspruch genommen worden. Mit der Stadt Braun-
schweig besteht eine Vereinbarung über die Inanspruchnahme des bei der 
Stadt existierenden Cashpools. Auftretende Liquiditätsfehlbeträge können dabei 
aus dem Cashpool der Stadt Braunschweig gedeckt werden. Unabhängig 
davon wurden Verlustausgleichszahlungen in Höhe des geplanten Jahresver-
lustes durch die Stadt Braunschweig geleistet. Die Zahlungsfähigkeit der 
Gesellschaft war insofern im Jahr 2018 jederzeit gesichert; dies ist auch künftig 
gewährleistet. 

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt 36,9 % (Vorjahr 
38,3 %). 
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Die Cashflow-Rechnung zeigt folgende Werte (alle in Mio. Euro): 

2018 2017 
Mittelveränderung aus 
- laufender Geschäftstätigkeit - 27,2 - 27,0 
- Investitionstätigkeit 1,1 1,2 
- Finanzierungstätigkeit 24,4 25,1 

Finanzmittelfonds am Jahresanfang 10,0 10,7 

Finanzmittelfonds am Jahresende 8,3 10,0 

2.4.2 Konzernabschluss 

Die Gesellschaften des Konzerns finanzieren langfristige Investitionen grund-
sätzlich durch die Aufnahme langfristiger Darlehen am Kapitalmarkt; ggf. erfolgt 
für einen begrenzten Zeitraum eine kurzfristige Zwischenfinanzierung, z. B. 
über den Cashpool der Stadt Braunschweig. Die laufende Liquidität wird unab-
hängig davon entweder aus dem Cashflow der Gesellschaften sichergestellt, 
oder es erfolgen Verlustausgleichszahlungen der Gesellschafter. Die Zahlungs-
fähigkeit im Konzern ist insofern zu jedem Zeitpunkt gewährleistet. 

Der Anteil des Konzerneigenkapitals an der Konzernbilanzsumme beträgt 
18,4 % (Vorjahr 18,2 %). 

Die Cashflow-Rechnung für den Konzern zeigt folgende Werte 
(alle in Mio. Euro): 

2018 2017 
Mittelveränderung aus 
- laufender Geschäftstätigkeit - 12,1 - 15,5 
- Investitionstätigkeit - 18,9 - 17,7 
- Finanzierungstätigkeit 37,5 30,9 

Finanzmittelfonds am Jahresanfang 21,0 23,3 

Finanzmittelfonds am Jahresende 27,5 21,0 

2.5   Vermögenslage 

2.5.1  Einzelabschluss 

Die Bilanzsumme der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 beträgt 
113,9 Mio. Euro (Vorjahr 107,1 Mio. Euro) und hat sich somit gegenüber dem 
Vorjahr leicht erhöht. 
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Auf der Aktivseite hat der Wert der immateriellen Vermögensgegenstände und 
des Sachanlagevermögens um rd. 0,5 Mio. Euro abgenommen. Investitionen 
sind in Höhe von 60 T Euro (Vorjahr 56 T Euro) getätigt worden, gegenläufig er-
folgten Anlageabgänge sowie eine außerplanmäßige Abschreibung auf Grund-
stücke in Höhe von 98 T Euro. Die Finanzanlagen haben durch planmäßige  
Tilgung von Ausleihungen um rd. 0,7 Mio. Euro abgenommen. Investitionen in 
das Finanzanlagevermögen wurden im Jahr 2018 wie auch im Vorjahr nicht  
getätigt. Die Bruttobuchwerte des gesamten Anlagevermögens haben sich ge-
genüber dem Vorjahr um 1,5 Mio. Euro reduziert. 
 
Das Umlaufvermögen hat sich um 8,0 Mio. Euro gegenüber dem Vorjahr  
erhöht. Dabei sind insbesondere die Forderungen gegen Gesellschafter deut-
lich gestiegen; dies ist in der erhöhten Anlage von Mitteln im Cashpool der 
Stadt Braunschweig begründet.  
 
Auf der Passivseite ist das Eigenkapital auf 42,0 Mio. Euro (Vorjahr  
41,0 Mio. Euro) gestiegen. Hier hat die Stadt Braunschweig auch im Jahr 2018 
eine Einstellung in die Kapitalrücklage in Höhe von 1 Mio. Euro vorgenommen; 
die entsprechend zugeflossenen Mittel dienen zur Tilgung eines langfristigen 
Darlehens.  
 
Die Rückstellungen sind leicht gestiegen. Hier hat sich insbesondere eine Er-
höhung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen aufgrund einer Anpas-
sung der Berechnungstafeln ausgewirkt; dadurch wurde eine Reduzierung der 
sonstigen Rückstellungen überkompensiert. 
 
Die Verbindlichkeiten haben gegenüber dem Vorjahr um 5,7 Mio. Euro zuge-
nommen. Das am Kapitalmarkt aufgenommene Fremdkapital wurde dabei 
durch planmäßige Tilgungen weiter reduziert. Die Verbindlichkeiten gegenüber 
verbundenen Unternehmen sind angestiegen, vor allem, da die Braunschweiger 
Verkehrs-GmbH die ihr zugeflossene Liquidität aus einer am Ende des Jahres 
erfolgten Darlehensaufnahme zunächst im Cashpool der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH angelegt hat. Die gestiegenen Verbindlichkeiten 
gegenüber Gesellschaftern beruhen auf einem Anstieg der an die Stadt Braun-
schweig zurückzuzahlenden Verlustausgleichsbeträge. Die sonstigen Verbind-
lichkeiten haben sich vor allem aufgrund planmäßiger Tilgungen reduziert. 
 
Zum Ende des Geschäftsjahres beträgt der Anteil des Anlagevermögens an der 
Bilanzsumme 73,3 % (Vorjahr 79,0 %). Das Anlagevermögen ist mit 50,4 % 
(Vorjahr 48,5 %) aus Eigenkapital bzw. mit 110,2 % (Vorjahr 111,3 %) aus  
Eigenkapital und langfristigem Fremdkapital finanziert. Der Anlagendeckungs-
grad II ist größer als eins und weist somit trotz des leichten Rückgangs gegen-
über dem Vorjahr somit einen guten Wert auf. 
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2.5.2  Konzernabschluss 

Die Konzernbilanzsumme zum 31. Dezember 2018 beträgt 306,5 Mio. Euro
(Vorjahr 298,2 Mio. Euro) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr etwas er-
höht. Das Anlagevermögen liegt dabei mit einem Betrag von 260,0 Mio. Euro
(Vorjahr 259,7 Mio. Euro) leicht über dem Vorjahreswert. Das Sachanlagever-
mögen beträgt 198,2 Mio. Euro (Vorjahr 198,3 Mio. Euro) und ist somit im Ver-
gleich mit dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. Das Finanzanlagevermögen
liegt mit einem Betrag von 61,5 Mio. Euro (Vorjahr 61,1 Mio. Euro) etwas über
dem Wert des Vorjahres. Das Umlaufvermögen ist mit einem Wert von
46,3 Mio. Euro (Vorjahr 38,4 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr gestiegen;
dabei hat sich insbesondere ein starker Anstieg der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern ausgewirkt.

Auf der Passivseite ist das Konzerneigenkapital mit einem Wert von 
56,3 Mio. Euro (Vorjahr 54,4 Mio. Euro) gegenüber dem Vorjahr angestiegen. 
Dies ist vor allem bedingt durch die bei der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH erfolgte Einstellung in die Kapitalrücklage.  

Die Verbindlichkeiten sind mit 229,8 Mio. Euro (Vorjahr 220,9 Mio. Euro) 
gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditin-
stituten haben dabei abgenommen, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sind gestiegen. Die sonstigen Verbindlichkeiten haben deutlich 
zugenommen; hier wirkt sich eine weitere Darlehensaufnahme beim Sonder-
vermögen Pensionsfonds der Stadt Braunschweig sowie eine Darlehensauf-
nahme direkt bei der Stadt Braunschweig aus. 

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2018 - ohne Berücksichtigung von erhal-
tenen Zuschüssen - insgesamt rd. 24,8 Mio. Euro (Vorjahr 21,5 Mio. Euro) an 
Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen getätigt. 
Die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH hat 0,3 Mio. Euro investiert, 
vor allem in Gleisanlagen und technische Anlagen. Bei der Kraftverkehr Mund-
stock GmbH, der Mundstock Reisen GmbH und der Peiner Verkehrsgesell-
schaft mbH wurden insgesamt 1,4 Mio. Euro investiert, zum großen Teil für 
neue Fahrzeuge. Die Braunschweiger Verkehrs-GmbH hat 21,1 Mio. Euro in-
vestiert, vor allem für neue Fahrzeuge und Streckensanierungen. Bei der Stadt-
halle Braunschweig Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung beträgt die 
Investitionssumme 0,9 Mio. Euro und bei der Stadtbad Braunschweig Sport und 
Freizeit GmbH 1,1 Mio. Euro. 

Zum Ende des Geschäftsjahres beträgt der Anteil des Anlagevermögens an der 
Bilanzsumme 84,8 % (Vorjahr 87,1 %). Das Anlagevermögen ist mit 21,7 % 
(Vorjahr 21,0 %) aus Eigenkapital bzw. mit 99,6 % (Vorjahr 99,0 %) aus Eigen-
kapital und langfristigem Fremdkapital finanziert. 
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3.  Chancen- und Risikenbericht 
 
Bei der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH und in allen Kon-
zerngesellschaften sind Risikomanagementsysteme installiert, die regelmäßig 
überprüft und an die aktuellen Gegebenheiten angepasst werden. Dabei  
werden formale Aspekte sowie die spezifischen Anforderungen aller Gesell-
schaften berücksichtigt. Die Steuerung erfolgt dabei auf qualitativer Ebene; in-
sofern erfolgt im Folgenden auch keine Quantifizierung der einzelnen Positio-
nen. 
 
3.1  Einzelabschluss 
 
Im Wesentlichen existieren folgende Chancen und Risiken: 
 
Entwicklung und Ergebnisse der Tochtergesellschaften: Grundsätzlich werden 
die Chancen und Risiken bei den Gesellschaften im Rahmen des jeweiligen  
Risikomanagements überwacht. Weiterhin sind die Gesellschaften durch ein 
fest etabliertes Beteiligungs-Controlling eng in den Konzern Stadt Braun-
schweig und den Teilkonzern Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft 
mbH eingebunden. So gibt es u. a. ein periodisches Berichtswesen und regel-
mäßige Gespräche über die Entwicklungen in den Gesellschaften. Weiterhin  
erfolgt projektbezogen eine enge Zusammenarbeit mit den Gesellschaften, z. B. 
im Zusammenhang mit der geplanten Investition in das Heidbergbad. 
 
Dabei können auch eventuelle vom Plan abweichende Entwicklungen frühzeitig 
erkannt werden, und die Initiierung von Gegensteuerungsmaßnahmen wird 
möglich. Besondere Risiken werden für die Obergesellschaft zurzeit nicht  
gesehen. 
 
Immobilien:  Die vorhandenen Gebäude sind vermietet; gleichwohl kann mittel-
fristig das Risiko eines zeitlich befristeten Leerstandes nicht ausgeschlossen 
werden. Gegenläufig kann eine Chance durch eine mittelfristig vorstellbare ver-
änderte Nutzung der Gebäude bzw. Flächen an den Standorten Wilhelmstraße 
62 - 71 und Neue Knochenhauerstraße 5 entstehen.  
 
Finanzbereich: Es existieren rollierende Planungsrechnungen auf Tages-,  
Monats- und Jahresbasis, Liquiditätsfehlbeträge und Liquiditätsüberschüsse 
können so frühzeitig erkannt werden. Liquiditätsfehlbeträge werden durch den 
Cashpool der Stadt Braunschweig gedeckt; für langfristige Fehlbeträge können 
auch Fremdkapitalaufnahmen erfolgen. Ein Risiko, dass Darlehen nicht gewährt 
werden könnten, wird nicht gesehen – vor allem aufgrund des vorliegenden  
Ratings sowie der grundsätzlich vorgesehenen Absicherung durch eine Bürg-
schaft der Stadt Braunschweig. Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken, die 
in hohem Maße auf das Ergebnis der Gesellschaft einwirken können, dürfen 
grundsätzlich Finanzderivate in eingeschränktem Umfang eingesetzt werden.  
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Steuern: Bei der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH wird eine 
ertragsteuerliche Verrechnung der Gewinne und Verluste zwischen dem Ver-
kehrs-, dem Versorgungs- und dem Hafenbereich realisiert. Aktuell wird kein 
Risiko für die steuerliche Organschaft gesehen. Die bestehende Situation wird 
als ertragsteuerlich stabil bewertet.  

Bilanzierung und Bewertung: Die Vermögensgegenstände der Gesellschaft 
werden im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses auf Werthaltigkeit 
geprüft. Unterjährig erfolgen Werthaltigkeitsüberprüfungen, falls Indizien vorlie-
gen, dass die Werthaltigkeit nicht gegeben sein könnte. Risiken werden zurzeit 
nicht gesehen. 

Die bestehenden Risiken sind begrenzt und gefährden nicht den Bestand der 
Gesellschaft. 

3.2  Konzernabschluss 

Die o. a. Chancen und Risiken bestehen auch auf Konzernebene. Im Bereich 
der Finanzderivate bestehen bei den im Konzernabschluss vollkonsolidierten 
Unternehmen insgesamt sieben Zinssicherungsgeschäfte. Sie dienen alle in 
Verbindung mit dem jeweiligen Grundgeschäft der Absicherung des Zinsauf-
wandes für die gesamte jeweilige Darlehenslaufzeit. In den einzelnen Konzern-
gesellschaften sind darüber hinaus folgende Punkte hervorzuheben: 

Die Nibelungen-Wohnbau-GmbH sieht Risiken in einer möglichen Steigerung 
der Baukosten ihrer Neubauprojekte sowie in Vermietungs- bzw. Vermark-
tungsproblemen von Vermietungs- sowie Verkaufsobjekten. Bei den bestehen-
den Altersversorgungsverpflichtungen könnten zudem wegen des niedrigen 
Zinsniveaus mehr eigene Mittel für erforderliche Rückstellungen erforderlich 
werden. Chancen ergeben sich aus der erwarteten Entwicklung des hiesigen 
Wohnungsmarktes und der daraus abgeleiteten Nachfrage auf Miet- und 
Eigentumsobjekte.  

Bei der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH besteht das Risiko witte-
rungsbedingter Sperrungen der Verkehrswege und Behinderungen durch Bau-
maßnahmen. Chancen werden insbesondere in der strategisch günstigen Lage 
im Ost-West-Korridor gesehen. 

Die Kraftverkehr Mundstock GmbH sieht ihr Hauptrisiko in der Entwicklung der 
Energiekosten. Weitere Risiken werden in der Beibehaltung der Auftrag-
nehmerstruktur, der Entwicklung der Schülerzahlen im Landkreis Peine sowie in 
witterungsbedingten Einnahmeausfällen gesehen. Chancen und Risiken ent-
stehen zudem durch die Entwicklung in ihren Tochtergesellschaften. 
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Bei der Braunschweiger Verkehrs-GmbH können Chancen und Risiken insbe-
sondere im Zusammenhang mit der Entwicklung des Verkehrsmarktes sowie 
der Leistungserbringungsstruktur entstehen; die Gesellschaft sieht ein Risiko im 
Zusammenhang mit einem neu zu konzeptionierenden Einnahme-Aufteilungs-
Vertrag im Verkehrsverbund. Weiterhin können Risiken aus veränderten 
Fördermodalitäten und Zuschüssen für Schülerbeförderung und BS Mobil-
Kunden resultieren.  

Das Geschäft der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mit beschränk-
ter Haftung wird aktuell besonders von den Vorbereitungen der Sanierung des 
Gebäudes Stadthalle geprägt. Die damit verbundene Schließung im Jahr 2020 
erfordert einen hohen Einsatz zur Sicherung der Stammkunden-
Veranstaltungen in anderen Betriebsstätten. Um die Chancen für die Zeiten 
nach der Sanierung zu nutzen, werden aktuell Konzepte zur Vermarktung und 
Betriebsoptimierung erarbeitet. Das Risiko bei allen personalintensiven Dienst-
leistungen bleibt latent bestehen. 

Bei der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH entstehen Chancen 
vor allem in der kontinuierlichen Umsetzung von nachfrageorientierten Angebo-
ten in den Einrichtungen sowie Risiken durch die Entwicklung des im Jahr 2016 
durch einen privaten Investor eröffneten Badezentrums Gliesmarode. Das Ge-
schäft wird zudem stark von den Wetterverhältnissen beeinflusst. 

Bei allen Gesellschaften sind die bestehenden Risiken begrenzt und gefährden 
nicht den Bestand. 

4. Prognosebericht

4.1  Einzelabschluss 

Eine wichtige Aufgabe der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH 
bleibt auch im Jahr 2019 die Wahrnehmung ihrer Rolle als Finanz- und Beteili-
gungsholding der Stadt Braunschweig. Die Gesellschaft plant für das Ge-
schäftsjahr 2019 einen Umsatz von 1,9 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis in-
klusive Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von -0,7 Mio. Euro. Das 
Zinsergebnis wird bei einem Wert von -0,8 Mio. Euro erwartet. 

Für die Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG ist eine Gewinnabführung 
von 6,0 Mio. Euro geplant. Für die Nibelungen-Wohnbau-GmbH ist im 
Geschäftsjahr 2019 eine Dividendenzahlung an die Stadt Braunschweig Beteili-
gungs-Gesellschaft mbH in Höhe von 1,1 Mio. Euro planerisch berücksichtigt. 
Für die Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH ist im Jahr 2019 eine 
Gewinnabführung von 0,2 Mio. Euro eingeplant. Die Kraftverkehr Mundstock 
GmbH plant eine Gewinnabführung von 0,2 Mio. Euro. Die Braunschweiger 
Verkehrs-GmbH erwartet einen Verlust in Höhe von 24,0 Mio. Euro. Weiterhin 
werden anteilige Verluste für die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft 
mit beschränkter Haftung in Höhe von 4,6 Mio. Euro und für die Stadtbad 
Braunschweig Sport und Freizeit GmbH in Höhe von 8,0 Mio. Euro erwartet.  
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Bei der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH wird insofern für 
das Geschäftsjahr 2019 ein Beteiligungsergebnis in Höhe von -29,1 Mio. Euro 
erwartet.  

Nach Übernahme der Ergebnisse der Tochter- und Beteiligungsgesellschaften 
wird für das Geschäftsjahr 2019 somit ein Fehlbetrag von 30,6 Mio. Euro 
entstehen. Ein Verlustausgleich durch die Stadt Braunschweig in identischer 
Höhe ist geplant und im Haushalt der Stadt Braunschweig berücksichtigt. Somit 
wird ein Jahresüberschuss/-fehlbetrag von null erwartet. 

Die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH plant für das Jahr 2019 
eine durchschnittliche Mitarbeiterzahl von 10 sowie Investitionen von 
145 TEuro. 

4.2  Konzernabschluss 

Die oben genannten Erwartungen schlagen sich entsprechend auch im Konzern 
nieder. Für das Geschäftsjahr 2019 wird im Konzern ein Umsatz von rd. 
76,3 Mio. Euro erwartet. Es wird mit einem Konzernjahresfehlbetrag in Höhe 
von 30,4 Mio. Euro gerechnet. 

Im Konzern werden für das Geschäftsjahr 2019 - ohne Berücksichtigung von zu 
erhaltenden Zuschüssen - insgesamt 51,9 Mio. Euro an Investitionen geplant.  

Die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH hat dabei eine Investi-
tionssumme von 0,2 Mio. Euro vorgesehen, die zum großen Teil den Immo-
bilienbereich betrifft. Bei der Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH sind 
Investitionen in Höhe von 3,1 Mio. Euro vorgesehen, u. a. für die Sanierung von 
Bahnanlagen und Umschlagsanlagen für den Kombinierten Verkehr.  Bei der 
Kraftverkehr Mundstock GmbH, der Mundstock Reisen GmbH und der Peiner 
Verkehrsgesellschaft mbH sollen insgesamt 1,9 Mio. Euro investiert werden, 
zum großen Teil für neue Fahrzeuge und den Betriebshof Wedtlenstedt. Die 
Braunschweiger Verkehrs-GmbH will 42,6 Mio. Euro investieren; ein großer Teil 
dieses Betrages entfällt auf die Anschaffung neuer Stadtbahnfahrzeuge und 
Busse, auf den Betriebshof Lindenberg sowie auf das Stadtbahnausbaukon-
zept. Darüber hinaus werden zahlreiche Streckensanierungen durchgeführt.  

Die Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung 
plant Investitionen von 0,9 Mio. Euro, vor allem für die weitere Verbesserung 
der Veranstaltungstechnik und der Infrastruktur. Die Stadtbad Braunschweig 
Sport und Freizeit GmbH will 3,2 Mio. Euro investieren, vor allem in die Ge-
bäudetechnik und Infrastruktur sowie für die Sanierung des Heidbergbades. 
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10637
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH
Jahresabschluss 2018 - Entlastung des Aufsichtsrates und der 
Geschäftsführung
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
14.05.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Entscheidung) 13.06.2019 Ö

Beschluss:

„I. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, folgende Beschlüsse zu fassen:

1. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

2. Herrn Andreas Ruhe wird für seine Tätigkeit als Geschäftsführer für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 Entlastung erteilt.

3. Frau Maren Sommer-Frohms wird für ihre Tätigkeit als Geschäftsführerin für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 30. November 2018 Entlastung erteilt.

II. Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, die Geschäftsführung der Stadt 
Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH zu veranlassen, in der 
Gesellschafterversammlung der Braunschweiger Bus- und Bahnbetriebsgesellschaft mbH 
folgenden Beschluss zu fassen:

Dem Geschäftsführer wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.“

Sachverhalt:

Zu I.

Im Hinblick auf den Beschlussvorschlag wird auf die in der heutigen Sitzung vorgelegten 
Unterlagen zum Jahresabschluss 2018 der Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft 
mbH (SBBG) Bezug genommen (siehe Drucksache 19-10636).

Im Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis 30. November 2018 wurde die SBBG durch die beiden 
Geschäftsführer Herrn Ruhe und Frau Sommer-Frohms vertreten. Herr Ruhe ist hierbei zum 
Vorsitzenden der Geschäftsführung bestimmt worden. Mit Ablauf des 30. November 2018 ist 
Frau Sommer-Frohms als Geschäftsführerin der SBBG ausgeschieden. Herr Ruhe ist 
seitdem alleiniger Geschäftsführer der SBBG.
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Die Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer obliegt 
gemäß § 12 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrages der SBBG der Gesellschafterversammlung. 
Zuvor bedarf die Entlastung der Geschäftsführer gemäß § 11 Abs. 3 Ziffer 4 des 
Gesellschaftsvertrages der SBBG der Beratung im Aufsichtsrat.

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der 
SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 
Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der aktuellen Fassung 
entscheidet hierüber der Finanz- und Personalausschuss (FPA).

Der Aufsichtsrat der SBBG hat in seiner Sitzung am 6. Mai 2019 die Entlastung von Herrn 
Ruhe und Frau Sommer-Frohms empfohlen.

Zu II.

Im Hinblick auf den Beschlussvorschlag wird auf die in der heutigen Sitzung vorgelegten 
Unterlagen zum Jahresabschluss 2018 der Braunschweiger Bus- und 
Bahnbetriebsgesellschaft mbH (BBBG) Bezug genommen (siehe Drucksache 19-10636).

Sämtliche Geschäftsanteile der BBBG werden von der SBBG gehalten.

Die Entscheidung über die Entlastung des Aufsichtsrates und der Geschäftsführer obliegt 
gemäß § 11 Ziffer 2 des Gesellschaftsvertrages der BBBG der Gesellschafterversammlung.

Nach § 12 Ziffer 5 des Gesellschaftsvertrages der SBBG unterliegt die Stimmabgabe in 
Gesellschafter- und Hauptversammlungen anderer Unternehmen, an denen die Gesellschaft 
mit mehr als 25 % beteiligt ist, der Entscheidung durch die Gesellschafterversammlung der 
SBBG. 

Um eine Stimmbindung der städtischen Vertreter in der Gesellschafterversammlung der 
SBBG herbeizuführen, ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Gemäß § 6 Ziffer 1 
Buchstabe a) der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig in der aktuellen Fassung 
entscheidet hierüber der FPA.

Die entsprechenden Beschlüsse zur Ausübung der Stimmabgabe in den 
Gesellschafterversammlungen der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig, der 
Hafenbetriebsgesellschaft Braunschweig mbH, der Kraftverkehr Mundstock GmbH, der 
Braunschweiger Verkehrs-GmbH, der Stadthalle Braunschweig Betriebsgesellschaft mbH 
und der Stadtbad Braunschweig Sport und Freizeit GmbH zur Entlastung der Aufsichtsräte 
und Geschäftsführungen der Gesellschaften wurden bereits in der Sitzung des FPA am 
9. Mai 2019 gefasst. Eine entsprechende Beschlussvorlage zur Ausübung der Stimmabgabe 
in der Gesellschafterversammlung der Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG sowie der 
Hauptversammlung der Braunschweiger Versorgungs-Verwaltungs-AG zur Entlastung der 
Geschäftsführung bzw. des Vorstandes und des Aufsichtsrates wird dem FPA in seiner 
heutigen Sitzung vorgelegt.

Geiger

Anlage/n:

keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10738
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2019
hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß 
§§117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
05.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschluss:
„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszah-
lungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG wird 
unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Sachverhalt:

1. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile 15     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Projekt     4E.21 Neu Sporthalle Güldenstraße / Sanierung Trinkwassernetz
Sachkonto     421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von 385.000,00 € bean-
tragt.

Haushaltsansatz 2019: 0,00 €
außerplanmäßig bereits bereitgestellt: 0,00 €
außerplanmäßig beantragt: 385.000,00 € 
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 385.000,00 €

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Mai 2019 der Sanierung des Trinkwasser-
netzes in der Sporthalle Güldenstraße 39 c zugestimmt und die Gesamtkosten mit 385.000 € 
festgestellt (vgl. Vorlage 19-10593).

Die Sanierung der Trinkwassernetze der städtischen Liegenschaften werden generell aus 
dem Projekt „FB 20:Projekt Inst. Trinkw./San.(Städt.)“ (4S.210029) finanziert.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt 
darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung erforderlich. Auf diese Um-
setzung wurde in der o. g. Vorlage bereits hingewiesen. 

Deckungsmittel stehen beim Projekt „FB 20:Projekt Inst. Trinkw./San.(Städt.)“ (4S.210029)  
zur Verfügung.
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Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / Kosten-
art Bezeichnung Betrag

Minderaufwand
4S.210029.00.505 / 
421110

FB 20:Projekt Inst. 
Trinkw./San.(Städt.) / 
Grundstücke und bauli-
che Anlagen - Instand-
haltungen

     385.000 €

2. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile 15     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Projekt     4E.21 Neu Sporthalle GS Diesterwegstraße / Sanierung Unterdecke
Sachkonto     421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von 435.500,00 € bean-
tragt.

Haushaltsansatz 2019: 0,00 €
außerplanmäßig bereits bereitgestellt: 0,00 €
außerplanmäßig beantragt: 435.500,00 € 
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 435.500,00 €

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Mai 2019 der Sanierung der Unterdecke in 
der Schulsporthalle an der Grundschule Diesterwegstraße zugestimmt und die Ge-
samtkosten mit 435.500 € festgestellt (vgl. Vorlage 19-10539).

Die Sanierungen der Unterdecken der städtischen Sporthallen werden generell aus dem 
Projekt „Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn.“ (4S.210084) finanziert.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt 
darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung erforderlich. Auf diese Um-
setzung wurde in der o. g. Vorlage bereits hingewiesen. 

Deckungsmittel stehen beim Projekt „Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn.“ (4S.210084)   
zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / Kosten-
art Bezeichnung Betrag

Minderaufwand
4S.210084.00.505 / 
421110

Unterdecken /Ertüchti-
gung-Akustikmaßn. / 
Grundstücke und bauli-
che Anlagen - Instand-
haltungen

     435.500 €
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3. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile 15     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Projekt     4E.21 Neu Sporthalle RS Maschstraße / Sanierung Unterdecke
Sachkonto     421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von 455.400,00 € bean-
tragt.

Haushaltsansatz 2019: 0,00 €
außerplanmäßig bereits bereitgestellt: 0,00 €
außerplanmäßig beantragt: 455.400,00 € 
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 455.400,00 €

Der Bauausschuss hat in seiner Sitzung am 02. Mai 2019 der Sanierung der Unterdecke in 
der Schulsporthalle an der Realschule Maschstraße zugestimmt und die Gesamtkosten mit 
455.400 € festgestellt (vgl. Vorlage 19-10526).

Die Sanierungen der Unterdecken der städtischen Sporthallen werden generell aus dem 
Projekt „Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn.“ (4S.210084) finanziert.

Aufgrund der Kostenhöhe der Maßnahme sind die Kosten jedoch auf einem Einzelprojekt 
darzustellen. Hierfür ist eine außerplanmäßige Mittelumsetzung erforderlich. Auf diese Um-
setzung wurde in der o. g. Vorlage bereits hingewiesen. 

Deckungsmittel stehen beim Projekt „Unterdecken /Ertüchtigung-Akustikmaßn.“ (4S.210084)   
zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / Kosten-
art Bezeichnung Betrag

Minderaufwand
4S.210084.00.505 / 
421110

Unterdecken /Ertüchti-
gung-Akustikmaßn. / 
Grundstücke und bauli-
che Anlagen - Instand-
haltungen

     455.400 €
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4. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile 15     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Projekt     4E.210255 Wilhelmgymn. / Brandschutzmaßn.
Sachkonto     421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von 750.000,00 € bean-
tragt.

Haushaltsansatz 2019: 0,00 €
außerplanmäßig beantragte Aufwendungen: 750.000,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 750.000,00 €

In seiner Sitzung am 19. März 2019 hat der Bauausschuss den Brandschutzmaßnamen im 
Wilhelm-Gymnasium zugestimmt und die Gesamtkosten mit 3.234.700 € festgestellt (vgl. 
Vorlage 19-10212). Für die geplanten Maßnahmen entfallen auf das Haushaltsjahr 2019 
insgesamt 750.000 €. 

Das Vorhaben wurde erst vor kurzem in die Förderung nach dem Kommunalinvestitionsför-
derungsgesetz (KIP II) aufgenommen und es werden Zuschüsse in Höhe von 1,6 Mio. € er-
wartet. 

Die Brandschutzmaßnahmen werden grundsätzlich aus dem Sammelprojekt „FB 20:
Brandschutzmaßnahmen“ (4S.210051) finanziert.

Aufgrund der Gesamtkosten der Maßnahme sind diese jedoch in einem Einzelprojekt darzu-
stellen. 

Deckungsmittel stehen hierfür beim Projekt „FB 20: Brandschutzmaßnahmen“ (4S.210051) 
zur Verfügung.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / Kosten-
art Bezeichnung Betrag

Minderaufwand
4S.210051.01.505 / 
421110

FB 20: Brandschutz-
maßn.-nicht werterh / 
Grundstücke und bauli-
che Anlagen - Instand-
haltungen

      750.000 €

Geiger

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10738-01
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2019

hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß 
§§117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
13.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschluss: 

„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG 
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Sachverhalt: 
5. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile 15     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Projekt     4E.210170 Stadthalle / Sanierung
Sachkonto     421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 500.000,00 € 
beantragt.

Haushaltsansatz 2019: 250.000,00 €
überplanmäßig beantragte Aufwendungen: 500.000,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 750.000,00 €

Auf Basis des Angebotes vom 08. Dezember 2017 wurde die Partnerschaft Deutschland – 
Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD) mit Beratungsleistungen für das Projekt Sanierung 
Stadthalle beauftragt. Hierfür sind Haushaltsmitt
el in Höhe von 6.017.500 € bereitgestellt worden.  

Im Rahmen einer umfassenden Erstellung der Sanierungsunterlagen als Grundlage für das 
Vergabeverfahren sind zusätzliche Planungs- und Beratungsleistungen erforderlich. Dabei 
handelt es sich um zusätzliche Planungsleitungen für erforderliche Nutzerwünsche sowie 
eine denkmalgerechte Sanierungsplanung einschließlich der notwendigen 
Abstimmungsprozesse. Zudem fallen weitere Kosten für die Abwicklung des 
Vergabeverfahrens über die E-Vergabeplattform der beratenden Rechtsanwaltsgesellschaft 
an.
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Aufgrund der dringenden Sanierungsbedürftigkeit von Fassade und technischer 
Gebäudeausrüstung muss die geplante Vergabe der Sanierungsleistungen an einen 
Generalunternehmer so schnell wie möglich erfolgen. Sachlich und zeitlich dulden diese 
zusätzlich erforderlichen Leistungen daher keinen Aufschub.

Für die Beauftragung der Auftragserweiterungen sind überplanmäßige Mittel in Höhe von 
500.000 € netto erforderlich. Hierdurch erhöhen sich die Vorplanungskosten auf 6.517.500 €.

Als Deckungsmittel dienen Minderaufwendungen im Bereich des Beteiligungsmanagements 
für Prüfungs- und Beraterkosten.

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag

Minderaufwand 1.11.1160.12 / 443140 Beteiligungsmanagemen
t / Prüfungs- und 
Beraterkosten 

      500.000 €

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10738-02
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Haushaltsvollzug 2019

hier: Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß 
§§117 und 119 Abs. 5 NKomVG

Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
13.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschluss:

„Den in der Vorlage aufgeführten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen bzw. Verpflichtungsermächtigungen gemäß §§ 117 und 119 Abs. 5 NKomVG 
wird unter Inanspruchnahme der aufgezeigten Deckungsmittel zugestimmt.“

Sachverhalt:

6. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen
Zeile 15     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Projekt     4E.210168 Kita Volkmarode / Erweiterung
Sachkonto     421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen

Bei dem o. g. Projekt wird ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 121.500,00 € 
beantragt.

Haushaltsansatz 2019: 0,00 €
überplanmäßig beantragte Aufwendungen: 121.500,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 121.500,00 €

Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 27.02.2018 der Erweiterung der evang. 
Kindertagesstätte in Volkmarode um einen Mehrzweckraum zugestimmt und die Gesamt-
kosten mit 540.000 € festgestellt - vgl. Vorlage 18-07534 -.

Der Erweiterungsbau soll im Herbst 2019 abgeschlossen werden. Im Zuge der bislang 
durchgeführten Bauarbeiten entstanden zusätzliche Kosten, die wie folgt zu begründen sind:

Während der Erschließungsarbeiten stellte sich heraus, dass entgegen den Angaben in den 
Bestandsplänen Leitungen verlegt waren, die zu demontieren waren. Die hierduch zusätzlich 
erforderlichen Tiefbauarbeiten schränkten die Zugänglichkeit der Baustelle ein, so dass 
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Zaun- und Torelemente zu demontieren und anschließend wieder einzubauen waren, die 
ansonsten hätten bestehen bleiben können.
Weiterhin entstehen durch den vorgesehenen Einbau von Schaukeln im Mehrzweckraum, 
die zusätzliche Schaukelkräfte verursachen, zusätzliche statisch bedingte Mehraufwände 
(vollflächige OSB-Platte zur Aussteifung anstelle von Rispenbändern), die vom externen 
Planungsbüro zunächst nicht berücksichtigt worden waren. Da die Maßnahme sich bereits in 
der Umsetzung befindet, ist ein Verzicht auf diese Ausstattung nicht mehr möglich. 
Desweiteren sind raum-akustische Maßnahmen vorzunehmen, die erst nach Erstellung der 
Kostenberechnung bekannt wurden.

Schließlich sind aufgrund der Marktsituation unerwartet hohe Baupreissteigerungen insbes. 
im Tiefbau eingetreten. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Haushaltsmittel in Höhe 
von 550.000 € ( inkl. Haushaltsreste) besteht ein Mittelbedarf in Höhe von 121.500 €.  Die 
neuen Gesamtkosten belaufen sich nunmehr auf 671.500 €.

Dem Bauausschuss werden die Mehrkosten in einer der nächsten Sitzungen zur 
Beschlusslage vorgelegt. Die Verwendung der überplanmäßig bereitgestellten Mittel ist von 
dieser Entscheidung abhängig.

Die beantragten Haushaltsmittel müssen kurzfristig bereitgestellt werden, damit die weiteren 
Ausbaugewerke ausgeschrieben und vergeben werden können.
 
Zur Deckung stehen Minderaufwendungen bei folgenden Projekten zur Verfügung:

Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag

Minderaufwand
4S.210084.00.505/ 
421110

Unterdecken 
/Ertüchtigung-
Akustikmaßn. / 
Grundstücke und 
bauliche Anlagen - 
Instandhaltungen

      121.500 €

7. Teilhaushalt Fachbereich Finanzen

Zeile 15     Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Projekt     4E.210181 GS Edith Stein/Erw. inkl. Brandschutz
Sachkonto     421110 Grundstücke und bauliche Anlagen - Instandhaltungen
Zeile 26     Baumaßnahmen  
Projekt     4E.210181 GS Edith Stein/Erw. inkl. Brandschutz
Sachkonto     787110 Hochbaumaßnahmen - Projekte

Bei dem o. g. Projekt wird ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 226.000,00 € sowie 
eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 574.000,00 € beantragt.

Haushaltsansatz 2019 (Aufwendungen):      695.000,00 €  
Haushaltsansatz 2019 (Auszahlungen):                                                           375.000,00 €

überplanmäßig bereits bereitgestellt Aufwendungen: 0,00 €
überplanmäßig bereits bereitgestellte Auszahlungen: 0,00 €

überplanmäßig beantrage Aufwendungen: 226.000,00 €
überplanmäßig beantragte Auszahlungen: 574.000,00 € 

(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 1.870.000,00 €
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Der Bauausschuss hatte in seiner Sitzung am 29. Mai 2018 den Brandschutzmaßnahmen in 
der Grundschule Edith Stein sowie deren Erweiterung zugestimmt und die Gesamtkosten mit 
2.987.400 € festgestellt - vgl. Vorlage 18-08200 -.

Die Baumaßnahme sollte im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden. Im Zuge der bislang 
durchgeführten Bauarbeiten und Ausschreibungen entstanden zusätzliche Kosten in Höhe 
von 800.000 €, die wie folgt zu begründen sind:

- Allgemeine Baukostensteigerungen im Laufe des letzten Jahres in den KG 200‐600. Es 
  liegt eine außergewöhnliche marktspezifische Entwicklung vor.

- Sehr aufwändige statische Unterfangung der Bestandsgiebelwand. Deren Umfang war zum 
  Zeitpunkt der Kostenberechnung nicht bekannt. Kostensteigerungen in den KG 200, 300,  
  und 700.

- Archäologische Funde verursachten zusätzliche Kosten in den KG 300 und 700.

- nachträgliche denkmalpflegerische Forderung an die Ausbildung einer Fuge zum Bestand   
  verursachen zusätzliche Kosten in den KG 300 und 700.

- Bauzeitverzögerung durch archäologische Funde und Aufhebungen von Ausschreibungen 
  aufgrund wirtschaftlich nicht darstellbarer Submissionsergebniss. Der Erweiterungsbau wird 
  nicht wie geplant vor dem Winter 2019/2020 geschlossen werden können.

- Verlängerte Standzeiten der Baustelleneinrichtungen, zusätzliche Provisorien,
  Verschiebung der Ausführungszeiten bereits beauftragter Leistungen u.s.w. verursachen 
  Kostensteigerungen in den KG 200, 300, 400, 700.

Durch die Mehrkosten belaufen sich die Gesamtkosten aktuell auf 3.787.400 €.

Dem Bauausschuss werden die Mehrkosten in einer der nächsten Sitzungen zur 
Beschlusslage vorgelegt. Die Verwendung der überplanmäßig bereitgestellten Mittel ist von 
dieser Entscheidung abhängig.

Die beantragten Haushaltsmittel müssen kurzfristig bereitgestellt werden, damit die 
erforderlichen Gewerke ausgeschrieben und vergeben werden können.
 
Zur Deckung stehen Minderaufwendungen/ Minderauszahlungen bei folgenden Projekten zur 
Verfügung:
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Deckung:

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag

Minderaufwendungen
4E.210140.00.505 / 
421110

GY Martino-Katharineum 
/ Sanierung / 
Grundstücke und 
bauliche Anlagen - 
Instandhaltungen

     226.000 €

Minderauszahlungen
4E.210140.00.500.213 / 
787110

GY Martino-Katharineum 
/ Sanierung / 
Hochbaumaßnahmen - 
Projekte

      404.000 €

Minderauszahlungen
4E.210252.00.500.213 / 
787110

Kita Stöckheim-
Süd/Neubau / 
Hochbaumaßnahmen - 
Projekte

     170.000 €

8 Teilhaushalt Feuerwehr
Zeile 27     Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Projekt     5E.37 Neu Hochwasserschutzschlauchsystem / Beschaffung
Sachkonto     783110 Erw. v.immat.+bew. VermöGegst.>1000 Euro

Bei dem o. g. Projekt wird eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 300.000,00 € 
beantragt.

Haushaltsansatz 2019: 0,00 €
außerplanmäßig beantragte Auszahlungen 300.000,00 €
(neu) zur Verfügung stehende Haushaltsmittel: 300.000,00 €

Zum Schutz der Stadt Braunschweig wird aktuell das Hochwasserschutzkonzept 
überarbeitet. Ein erster Entwurf wird voraussichtlich im Juni 2019 vorliegen. 

Die in dem Entwurf enthaltenen Maßnahmen werden nach dem Kosten-Nutzen-Verhältnis 
priorisiert sein. An deren erster Stelle wird jetzt schon erkennbar der Schutz der Innenstadt 
stehen. Bis auf die Maßnahmen „Innenstadt“ müssen die anderen Maßnahmen in einem 
weiteren längeren Abstimmungsprozess noch weiter ausgeplant werden. Die 
Schutzmaßnahme für die Innenstadt ist fachlich bereits ausgeplant und ohne ein weiteres 
Genehmigungsverfahren unverzüglich umsetzbar. Unter Berücksichtigung des sich 
anbietenden Trassenverlaufs (Fußweg vom Europaplatz bis zum Lessingplatz) ist ein 
mobiles Hochwasserschutzsystem einfach umzusetzen. Nach der bisherigen Bewertung 
städtischer Belange ist ein Schlauchsystem, wie es auch die Städte Wolfenbüttel und 
Hildesheim einsetzen, die beste Lösung. 

Mit dem Schutz der Innenstadt würde dem Hochwasserschutzkonzept der Stadt sinnvoll und 
begründet vorgegriffen. Es handelt sich dabei um die vorrangige 
Hochwasserschutzmaßnahme für die Stadt Braunschweig. Nach aktuellen Berechnungen 
kann die Innenstadt bereits bei einem hundertjährigen Hochwasser überschwemmt werden. 
Bei einer massiven Überflutung werden direkte Sachschäden in Höhe von mindestens          
8 Mio. € erwartet. 

Für die Beschaffung des Schlauchsystems wird mit Gesamtkosten von 300.000 € gerechnet. 
Die entsprechende fachliche Beschlussvorlage soll in den Gremienlauf im Juni in der 
Beratungsfolge Planungsausschuss / Verwaltungsausschuss und Rat eingebracht werden. 
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Der Zugriff auf die außerplanmäßig bereitgestellten Haushaltsmittel ist abhängig von dieser 
Entscheidung,

Deckungsmittel stehen hierfür durch ersparte Haushaltsmittel beim Projekt „Feldstraße 
/Altlastensanierung“ (4S.610041) zur Verfügung.

Deckung

Art der Deckung PSP-Element / 
Kostenart Bezeichnung Betrag

Minderauszahlungen
4S.610041. 01.500.613 / 
787230

Feldstraße 
/Altlastensanierung/ 
Grünbaumaßnahmen

      300.000 €

Geiger

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10707
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 
100 € bis 2.000 €

Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
22.05.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 18.06.2019 N

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird
zugestimmt.“

Sachverhalt:

Gemäß § 111 Abs. 7 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit § 26 
Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der Rat 
über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 €. Mit Beschluss vom 16. 
Februar 2010 hat der Rat für Zuwendungen von über 100 € bis höchstens 2.000 € von der in 
der Verordnung geregelten Delegationsmöglichkeit an den Verwaltungsausschuss Gebrauch 
gemacht. Bezüglich der Zuwendungen über 2.000 € wird auf die ebenfalls in der heutigen 
Sitzung vorgelegte Ratsvorlage verwiesen.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der 
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. 
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere 
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte 
erst in der Summierung die für die Zuständigkeiten maßgeblichen Wertgrenzen 
überschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erläuterungen 
zu entnehmen. 

Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw. 
vermittelt. Ausnahmen bilden Zuwendungen, für die eine nachträgliche Zustimmung 
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden 
sollen oder von dem zuständigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet 
wurden. Zuwendungsbestätigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss 
zur Annahme oder Vermittlung ausgestellt.

Nähere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen.

Geiger

Anlage/n:
Zuwendungen VA Juni 2019
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 1

(VA)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2019)

Fachbereich 37

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

160,00 €1 Autocenter Wenden Ortsfeuerwehr Thune

125,00 €2 Bastian Fiesel Ortsfeuerwehr Dibbesdorf

160,00 €3 Thorsten Kuhn Ortsfeuerwehr Dibbesdorf

1.000,00 €4 SF Soepenberg 
Braunschweig GmbH

Ortsfeuerwehr Thune

Referat 0413

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

150,00 €

1 Rainer Kühne Sammlungsbereich Grafik 
Grafik von Samuel Prout (1783-1852)
Handelszene vor dem Altstadtrathaus (1833)

Sachspende

Referat 0414

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

200,00 €1 Achim Perschmann Restaurierungspatenschaft
Finanzielle Unterstützung für die Aufarbeitung 
restaurierungsbedürftiger Archivalien

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

110,00 €

1 Marcel Aslund Gegenstände für das KJSH in Ölper (X-Box, diverse Spiele 
dafür, Controller und eine Schultasche)

Sachspende

300,00 €

2 Autovermietung Harms 
GmbH

Unterstützung der Braunschweiger Spielmeile 2019Sachspende

400,00 €3 Bürgerstiftung 
Braunschweig

Kindertagesstätte Christian Friedrich Krull Straße, Projekt "Auf 
dem Weg zum Buch"

Seite 1
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Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

500,00 €4 dm-Drogeriemarkt GmbH 
& Co.KG

Unterstützung der Braunschweiger Spielmeile 2019

500,00 €5 Firma  Düwel Unterstützung der Braunschweiger Spielmeile 2019

450,00 €

6 Firma  Inviatec GmbH 4 PCs, Tastaturen, PC Mäuse und ein Bildschirm für die 
Kindertagestätte Pfälzerstraße

Sachspende

285,06 €

7 Oliver Klages für das Jugendzentrum Turm in Lehndorf.
2 Huawei Media Pad

Sachspende

300,00 €

8 Liefner Haustechnik 
GmbH

Unterstützung der Braunschweiger Spielmeile 2019Sachspende

400,00 €9 Lions Club Braunschweig 
Hilfswerk e.V.

Unterstützung der Arbeit der Kindertagesstätte Schwedenheim

Seite 2
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 2

(VA)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2019)

Referat 0600

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

125,00 €1 Braunschweiger 
Männergesangverein e.V.

Pflege des Denkmals von Franz Abt

Seite 1
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 3

(VA)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte - nachträgliche Zustimmung (2019)

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

242,00 €1 Braunschweiger 
Versorgungs-AG & Co. 
KG

Eintrittskarten für das Fußballspiel 
(Heimspiel) Eintracht 
Braunschweig am 18. Mai 2019

Betreute Mündel der 
Amtsvormundschaft

Seite 1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10708
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 2.000 €

Organisationseinheit:
 
DEZERNAT VII - Finanzen, Stadtgrün und Sportdezernat

Datum:
22.05.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschluss:

„Der Annahme bzw. Vermittlung der in den Anlagen aufgeführten Zuwendungen wird 
zugestimmt.“

Sachverhalt:

Gemäß § 111 Abs. 7 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz in Verbindung mit § 26 
Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung entscheidet seit dem 20. Mai 2009 der Rat 
über die Annahme oder Vermittlung von Zuwendungen über 100 €. Mit Beschluss vom 16. 
Februar 2010 hat der Rat für Zuwendungen von über 100 € bis höchstens 2.000 € von der in 
der Verordnung geregelten Delegationsmöglichkeit an den Verwaltungsausschuss Gebrauch 
gemacht, so dass hiermit lediglich ein Beschlussvorschlag bezüglich der Zuwendungen über 
2.000 € vorgelegt wird.

In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass bei der Festlegung der 
Wertgrenzen eine Sonderregelung zu sogenannten Kettenzuwendungen zu beachten ist. 
Nach den Regelungen der o. g. Verordnung werden als Kettenzuwendungen mehrere 
Einzelzuwendungen eines Gebers innerhalb eines Haushaltsjahres bezeichnet, deren Werte 
erst in der Summierung die für die Zuständigkeiten maßgeblichen Wertgrenzen 
überschreiten. Ein entsprechender Hinweis ist der Spalte Zuwendungszweck/Erläuterungen 
zu entnehmen. 

Die Zuwendungen werden erst nach der entsprechenden Entscheidung angenommen bzw. 
vermittelt. Ausnahmen bilden die Zuwendungen, für die eine nachträgliche Zustimmung 
erforderlich ist, weil sie zweckgebunden vor der Gremienentscheidung verwendet werden 
sollen oder von dem zuständigen Fachbereich versehentlich nicht fristgerecht gemeldet 
wurden. Zuwendungsbestätigungen werden erst nach dem erforderlichen Gremienbeschluss 
zur Annahme oder Vermittlung ausgestellt.

Nähere Informationen zu den einzelnen Zuwendungen sind den Anlagen zu entnehmen..

Geiger

Anlage/n:
Zuwendungen Rat Juni 2019
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 1

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig (2019)

Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

8.500,00 €

1 Konzert- und 
Förderverein e.V.

Städtische Musikschule
E-Piano mit Zubehör

Sachspende

Referat 0413

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

5.000,00 €

1 Claudia Gronen Sammlungsbereich Kunstgewerbe 
2 Ornamentale Reliefs vom Alten Bahnhof Braunschweig   
   - Schale mit Rankenwerk  (2.500 €)
   - Mischwesen mit Rankenwerk (2.500 €)

Sachspende

Fachbereich 51

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

3.899,00 €

1 Kinderschutzhaus e.V. Bodentrampolin für das Kinder- und Jugendschutzhaus in ÖlperSachspende

500,00 €2 Nibelungen-Wohnbau-
GmbH Braunschweig

Unterstützung der Braunschweiger Spielmeile 2019

Kettenzuwendung

Seite 1
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 2

(Rat)

Vermittlung von Zuwendungen an Dritte (2019)

Referat 0500

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck/ErläuterungenZuwendungsempfänger

1.831,20 €1 Braunschweiger Fonds 
für Kinder und 
Jugendliche

Kinderarmut, Defizitausgleich 
Mittagessen, Einzelfallhilfe

Braunschweiger Kinder und 
Jugendliche, Schulen und 
Kindertagesstätten

Kettenzuwendung

Seite 1
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Fachbereich 20

0200.12

Anlage 3

(Rat)

Annahme von Zuwendungen an die Stadt Braunschweig - nachträgliche Zustimmung (2019)

Fachbereich 41

lfd. 
Nr.

Zuwendungsgeber
Zuwendung

Art / Wert
Zuwendungszweck / Erläuterungen

2.296,46 €

1 Bau Service Meler halle267 - städtische galerie braunschweig
Ausstellungsaufbau zur Ausstellung 
"Malte Bartsch: AUTO MODUS 1"

Sachspende

Seite 1
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11109
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Resolution zur Sicherung der Grundsteuer
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
05.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 18.06.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 25.06.2019 Ö

Beschluss:

„Der Resolution zur Sicherung der Grundsteuer wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Im April 2018 hat das Bundesverfassungsgericht die Berechnung der Grundsteuer, genauer 
der Grundsteuer B, für verfassungswidrig erklärt, da die wertbasierten Berechnungsgrund-
lagen seit 1964 nicht mehr aktualisiert worden sind. Eine Neuregelung muss bis zum Jahres-
ende 2019 vorgenommen werden, anderenfalls darf die Grundsteuer nicht mehr erhoben 
werden. 

Für die Stadt würde sich dadurch ein Einnahmeverlust in Höhe von rd. 52 Mio. € ergeben. 

Anfang Februar 2019 wurden Eckpunkte der Grundsteuerreform benannt, die kontrovers 
diskutiert werden. Eine Einigung ist derzeit nicht in Sicht.

Die Verwaltung hatte hierzu mehrfach im Finanz- und Personalausschuss berichtet. 

Der Niedersächsische Städtetag empfiehlt, eine von ihm ausgearbeitete Resolution zu be-
schließen, um den politischen Druck für eine Einigung zu erhöhen, da die Einnahmeausfälle 
ohne eine verfassungskonforme Grundsteuer nicht verkraftet werden können. 

Weitere große niedersächsische Städte beabsichtigen in den nächsten Wochen die Resoluti-
on zu beschließen, so die Stadt Oldenburg am 24.06.2019, die Stadt Lüneburg am 
25.06.2019 und die Stadt Osnabrück am 26.06.2019.

Die Verwaltung empfiehlt, dass der Rat der Stadt Braunschweig die Musterresolution eben-
falls beschließt und gemeinsam mit anderen niedersächsischen Städten ein entsprechendes 
Signal an den Bundesgesetzgeber sendet.
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Resolution des Rates der Stadt Braunschweig

1. Der Rat der Stadt Braunschweig fordert die Bundesregierung und den Deutschen Bun-
destag auf, unverzüglich eine Reform der Grundsteuer zu beschließen.

2. Sollte die Reform der Grundsteuer auf Bundesebene scheitern bzw. bis Ende Juli 
2019 keine Befassung des Bundeskabinetts mit einem Gesetzentwurf zur Reform der 
Grundsteuer erfolgt sein, fordert der Rat der Stadt Braunschweig die Niedersächsi-
sche Landesregierung auf, eine Landesregelung auf den Weg zu bringen. Nur so 
kann bei weiterer Untätigkeit des Bundes der Bankrott vieler Kommunen in Nie-
dersachsen verhindert werden.

3. Die Finanzierungsbasis der niedersächsischen Kommunen steht auf dem Spiel. 
Sollte es nicht gelingen, die Grundsteuerreform bis zum Jahresende zu verab-
schieden, fallen in den niedersächsischen Kommunen Einnahmen in Höhe von rd. 
1,4 Milliarden Euro jährlich aus. Dies entspricht rd. einem Drittel der Zuwei-
sungsmasse des kommunalen Finanzausgleichs in Niedersachsen. Für unsere Stadt 
Braunschweig würde dies einen Einnahmeausfall von rd. 52 Millionen Euro pro Jahr 
bedeuten. Dieser Einnahmeausfall entspräche rd. 6 % der Gesamteinnahmen unserer 
Stadt Braunschweig.

4. Der Gesetzentwurf des Bundesfinanzministeriums wird von allen kommunalen 
Spitzenverbänden unterstützt. Auch eine Mehrheit der Länder steht hinter dem Ent-
wurf. Der Rat der Stadt Braunschweig erwartet deshalb von allen Ebenen der Politik, 
dass die politischen Unterschiede in der großen Koalition und zwischen Bund und 
Ländern erfolgreich im Wege eines Kompromisses überwunden werden.

5. Der Rat der Stadt Braunschweig sichert unseren Bürgerinnen und Bürgern zu, dass 
die Umstellung auf ein neues Grundsteuersystem nicht genutzt wird, um sie in ihrer 
Gesamtheit mit höheren Abgaben zu belasten. Der Rat der Stadt Braunschweig 
wird daher den Grundsteuerhebesatz ggf. nur so weit anpassen, dass die Grund-
steuereinnahmen für unsere Stadt Braunschweig insgesamt nicht steigen.

6. Als Mitglieder des Rates der Stadt Braunschweig weisen wir aber ausdrücklich dar-
auf hin, dass es in Einzelfällen zu Steuererhöhungen, aber auch zu geringeren Steuer-
zahlungen kommen wird. Dies ist unvermeidlich, wenn die vom Bundesverfassungs-
gericht als verfassungswidrig festgestellte gleichheitswidrige Bewertung von Grund-
stücken beseitigt werden muss.

7. Nach mehr als zwei Jahrzehnten ergebnisloser Diskussionen über die Zukunft der 
Grundsteuer und einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist es an der Zeit zu 
handeln!

Geiger

Anlage/n: keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11004
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Kindertagesstätte Mitgaustraße 12, 38106 Braunschweig
Abschluss eines Mietvertrages zwischen der Nibelungen-Wohnbau-
GmbH und der Stadt Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
03.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 18.06.2019 N

Beschluss:
„Dem Abschluss eines Mietvertrages über die Kindertagesstätte Mitgaustraße 12, 
38106 Braunschweig wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Im städtebaulichen Vertrag vom 15. Januar 2015 für das Baugebiet „Taubenstraße“, HA 135 
hat sich die Nibelungen-Wohnbau-GmbH (Niwo) verpflichtet, im Erdgeschoss eines zu 
errichtenden Gebäudes im Geltungsbereich des Baugebietes (Stadtgebiet zwischen 
Mitgaustraße, Wodanstraße, Ringgleis, Nordstraße, Mittelweg und dem BS-Energy- 
Gelände) in enger Kooperation mit der Stadt Braunschweig erforderliche Räumlichkeiten für 
eine 5-Gruppen-Kita herzustellen. Dieser Verpflichtung ist die Niwo im Gebäude 
Mitgaustraße 12, 38106 Braunschweig nachgekommen.

Als Ergebnis eines Interessenbekundungsverfahrens durch die Stadt im Benehmen mit der 
Niwo soll die Einrichtung zukünftig durch den Johanniter-Unfall-Hilfe e. V. betrieben werden. 
Für diesen Zweck wird die aus 3 Krippen- und 2 Kindergartengruppen bestehende Kita durch 
die Stadt von der Niwo angemietet. 

Der Mietgegenstand umfasst rd. 1.530 m².

Das Mietverhältnis soll voraussichtlich am 01. August 2019 mit Übergabe der bezugsfertigen 
Kita beginnen. 

Geiger

Anlage/n:
Keine

TOP 41

160 von 168 in Zusammenstellung



Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-10671
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Abschluss eines Erbbaurechtsänderungsvertrages Kita St. Kjeld, 
Pfingststraße 1 A mit dem Caritas-Verband Braunschweig e. V.
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
14.05.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 18.06.2019 N

Beschluss:

„Dem Abschluss eines Erbbaurechtsänderungsvertrages mit dem Caritas-Verband Braun-
schweig e. V. über die Fläche Pfingststraße 1 A, Gemarkung Hohetor Flur 2, Flurstück 75/6 
und Flurstück 75/7 – teilweise – wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Die Kita St. Kjeld ist eine Einrichtung des Caritas-Verbandes, die auf dem städtischen 
Grundstück Pfingststraße 1 A auf der Grundlage eines Erbbaurechtsvertrages mit der Stadt 
Braunschweig vom Träger Anfang der siebziger Jahre errichtet wurde. Der Vertrag läuft im 
Jahr 2022 aus. 

Im Hinblick auf den aktuellen Gebäudezustand und die Anforderungen heutiger Standards 
beabsichtigt der Caritas-Verband die Errichtung eines Kita-Neubaus mit Schaffung von zu-
sätzlichen Betreuungsplätzen und einer Krippengruppe.

Vor dem Hintergrund aktuell fehlender Betreuungsplätze und dem weiteren bedarfsgerech-
ten Ausbau der Angebote ist das Grundstück für die Nutzung einer Kindertagesstätte uner-
lässlich. Die Baumaßnahme wurde bereits als Projekt in das aktualisierte Entwicklungskon-
zept des Sanierungsgebietes „Soziale Stadt – Westliches Ringgebiet“ mit einer anteiligen 
Finanzierung aus Städtebaufördermitteln aufgenommen. 

Das bestehende Erbbaurecht soll an der Ostseite um eine Teilfläche von ca. 165 m² des 
Flurstücks 75/7 erweitert und über die bisherige Laufzeit hinaus um weitere 50 Jahre verlän-
gert werden.

Geiger

Anlage/n:
Keine
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Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

19-11116
Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Wohnquartier Nördliches Ringgebiet
Verkauf von Flächen der Stadt Braunschweig Beteiligungs-
Gesellschaft mbH an die Nibelungen-Wohnbau-GmbH 
Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat VII 
20 Fachbereich Finanzen

Datum:
06.06.2019

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Finanz- und Personalausschuss (Vorberatung) 13.06.2019 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 18.06.2019 N

Beschluss:

„Die Vertreter der Stadt in der Gesellschafterversammlung der Stadt Braunschweig 
Beteiligungs-Gesellschaft mbH werden angewiesen, folgenden Beschluss zu fassen:

Die Veräußerung von Grundstücksflächen an der Taubenstraße im Umfang von rd. 3.784 m2 
an die Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig wird beschlossen.“

Sachverhalt:

Die Stadt Braunschweig Beteiligungs-Gesellschaft mbH (SBBG) verfügt an der 
Taubenstraße neben dem Bürogebäude Taubenstraße 7, Bauteile 1 - 4 über umfangreiche 
Flächen. Ein Großteil der Flächen wird für den 2. Bauabschnitt des neuen Wohnquartiers 
Nördliches Ringgebiet, als Ausgleichsfläche für dieses Quartier, für die Weiterführung des 
Ringgleisweges und für den neuen Nordpark benötigt. Ein kleinerer Teil der Flächen soll bei 
der SBBG verbleiben.

Vor diesem Hintergrund sind bereits in den letzten Jahren Flächen an die Nibelungen-
Wohnbau-GmbH Braunschweig (Niwo) und an die Stadt Braunschweig veräußert worden. 
Eine weitere Teilfläche sollte auch noch an die Niwo veräußert werden. Hierzu war aber 
zunächst noch eine genaue Abgrenzung der zu übertragenden und der bei der SBBG 
verbleibenden Flächen notwendig. Die entsprechenden Planungen konnten inzwischen 
abgeschlossen werden. Ein letztes Teilstück mit einer Größe von rd. 3.784 m2 soll nun noch 
an die Niwo übertragen werden.

Es handelt sich um Flächen auf den Flurstücken 106/71, 106/73 und 106/75. Die Flächen 
liegen direkt an der Taubenstraße und sind im als Anlage beigefügten Plan rot 
gekennzeichnet. Über die Eckdaten der Veräußerung besteht Einigkeit zwischen den 
Vertragsparteien. Die Übertragung der Flächen soll zeitnah erfolgen.

Die genaue Größe der zu veräußernden Flächen ergibt sich abschließend nach der 
endgültigen Vermessung. 
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Mit dieser Veräußerung ist die Übertragung von bisher im Eigentum der SBBG befindlichen 
Flächen an der Taubenstraße an die Stadt Braunschweig und die Niwo abgeschlossen. Die 
benötigten Flächen stehen dort für die o. a. Ziele zur Verfügung. Die SBBG verfügt noch 
über die Flächen, die sie selbst für die sinnvolle Bewirtschaftung des Gebäudes 
Taubenstraße 7 weiterhin benötigt.

Die Entscheidung über die Veräußerung der o. g. Grundstücke obliegt der 
Gesellschafterversammlung der SBBG. Zur Stimmbindung der städtischen Vertreter in der 
Gesellschafterversammlung der SBBG ist ein Anweisungsbeschluss erforderlich. Hierüber 
entscheidet der Verwaltungsausschuss.

Der Aufsichtsrat der SBBG wurde über die bestehende Veräußerungsabsicht der 
entsprechenden Flächen in der Sitzung am 6. Mai 2019 informiert.

Bei der Niwo handelt es sich bei dem Ankauf der o. g. Grundstücke um ein operatives 
Geschäft der Geschäftsführung. Der Aufsichtsrat der Niwo wird in seiner Sitzung am 7. Juni 
2019 informiert.

Geiger

Anlage/n:

Lageplan
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Anlage
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A b s e n d e r :

Fraktion DIE LINKE. im Rat der Stadt 19-10985
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Bodenvorratspolitik - Welche Behauptung der Verwaltung ist 
richtig?
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
23.05.2019

Beratungsfolge: Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Beantwortung) 13.06.2019 Ö

Sachverhalt:
In der Sitzung des Finanz- und Personalausschusses am 07.05.2019 wurden die Anfragen 
der Grünen zur städtischen Bodenvorratspolitik (19-10679) und zur Weiterentwicklung der 
städtischen Grundstücksgesellschaft (19-10582) behandelt. In den jeweiligen Antworten der 
Verwaltung hieß es, dass die Verwaltung vor ca. einem Jahr eine Projektgruppe 
"Flächenvorsorge" gebildet habe. Das Ziel dieser Projektgruppe sei es, eine Strategie der 
Flächenbevorratung in der Stadt Braunschweig zu erarbeiten. Der Einwand der Linksfraktion, 
dass statt der Gründung einer neuen Projektgruppe lediglich die angebliche Arbeit des 
ehemaligen Oberbürgermeisters Dr. Hoffmann fortgeführt werden müsse, stieß bei der 
Verwaltung auf Unverständnis. Denn obwohl Hoffmann immer wieder betont hat, er würde 
eine massive Bodenvorratspolitik betreiben, wusste niemand davon. Auch gab der 
Geschäftsführer der Grundstücksgesellschaft sinngemäß an, dass eine Bodenvorratspolitik 
und eine Flächenbevorratung von der Gesellschaft nie betrieben worden sei.
Das widerspricht den nachfolgenden Fakten:

1. Am 03.09.2002 wurde die Grundstücksgesellschaft Braunschweig mbH (DS 6952/02) 
gegründet. In der Begründung zu dieser Vorlage heißt es von der Verwaltung: 
"Ein wichtiges Instrument der Gemeinde zur Durchsetzung ihrer kommunalpolitischen 
Ziele ist eine engagierte Bodenvorratspolitik. Nur über einen angemessenen Vorrat an 
eigenem unbebauten Grundbesitz kann eine Gemeinde preisdämpfend auf den Einfamilien- 
und Wohnungsbau einwirken und ansiedlungswilligen Firmen Gewerbegrundstücke zu 
attraktiven Bedingungen anbieten. Optimal zur Erreichung dieser Ziele wäre es hierbei, 
Flächen zu einem Zeitpunkt aufzukaufen, zu dem noch keine Bauerwartung auf ihnen liegt, 
um sie dann später bedarfs- und nachfrageorientiert zu überplanen und zu erschließen. Dies 
ist in einem verdichteten Siedlungsraum wie dem des Gebietes der Stadt Braunschweig eine 
schwierige Aufgabe. Diese wurde bisher vom Liegenschaftsamt, jetzt Abt. Liegenschaften 
des Fachbereichs Finanzen, wahrgenommen. Mit einer städtischen Eigengesellschaft, wie 
sie hier geplant ist, ist es eher möglich, auf Veränderungen am Grundstücksmarkt schnell zu 
reagieren und Grundstücksgeschäfte zu tätigen, ohne den oft langen Weg durch die 
städtischen Gremien (wie Stadtbezirksrat, Fachausschuss, VA und Rat) durchlaufen zu 
müssen. Bei Geschäften ab einer durch die Geschäftsordnung noch zu bestimmenden 
Größenordnung ist nur der Aufsichtsrat einzuschalten. Diese Möglichkeiten garantieren ein 
hohes Maß an Flexibilität. Die Tätigkeit der Gesellschaft wird sich in der Anfangsphase 
weitgehend auf Flächenbevorratung, d. h. Ankäufe, beziehen."

2. Um diese Flächenbevorratung zu ermöglichen wurden alleine in den Jahren 2003 und 
2007 (DS 7619/03 und 11216/07) Darlehen bzw. Bürgschaften über 16,5 Mio. Euro gewährt.

3. Ebenfalls zur Umsetzung der Flächenbevorratung wurde im Jahr 2009 die 
Eigenkapitalausstattung um 1,5 Mio. Euro erhöht (DS 12378/09). Zu dieser Vorlage wurde 
vom damaligen OB u.a. erklärt, dass von ihm eine aggressive Umwandlung von Acker 
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in Bauland betrieben werde, im Grundstücksbereich Marktwirtschaft nicht möglich sei 
und ihm deshalb aus seinen eigenen Reihen schon "nackter Sozialismus" 
vorgeworfen worden sei.

4. In den Jahren 2003 bis 2005 gab es Anfragen der damaligen Grünen-Ratsfrau Gisela 
Witte zur Tätigkeit der Grundstücksgesellschaft. Die Antworten sind in den DS 5813/03, 
6526/04 und 7919/05 nachlesbar. Zusammengefasst ist folgende Entwicklung erkennbar:

2003: 
- Erwerb von 64 ha Ackerfläche im Süden der Stadt
- Erwerb von 9,5 ha landwirtschaftliche Nutzfläche im Norden für 
Kompensationsmaßnahmen
- Erwerb von 7,2 ha Gewerbefläche Waller See
- Weitere 16 ha Gewerbeflächen erfolgreich verhandelt

2004:
- Erwerb von 73% (389.000 m²) im Gewerbegebiet Waller See
- Notarielle Sicherung Baugebiet Broitzem-Steinberg

2005
- Erwerb von 287.000 m² für Baugebiet Lammer Busch Ost
- Notarielles Ankaufsrecht für 40.000 m² Harxbüttel Nordwest
- Erwerb von 194.000 m² für Gewerbegebiet Braunstraßen Süd
- Erwerb von 31.000 m² für Gewerbegebiet Forschungsflughafen Südwest

Dazu wird die Verwaltung gefragt:

1. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Fakten wird die Frage aus dem FPA noch einmal 
präzisiert: Warum wird ein Arbeitskreis gegründet und nicht die Bodenvorratspolitik - die von 
der GGB betrieben werden sollte - fortgesetzt?
2. Welche Flächenankäufe hat es von der GGB in den Jahren 2012 - 2018 jeweils gegeben?
3. Welchen Flächenbestand gibt es bei der GGB jeweils für Wohn- und 
Gewerbegrundstücke?  

Anlagen: keine
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A b s e n d e r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt /  
Rosenbaum, Peter

19-11083
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Heizen mit Strom
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
31.05.2019

Beratungsfolge: Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Beantwortung) 13.06.2019 Ö

Sachverhalt:

Im zu erneuernden Heizkraftwerk Uferstraße soll Strom zur Erzeugung von Fernwäme mit 
dem geplanten Elektrodenheizkessel eingesetzt werden ("power to heat"). Das sei soweit 
dann zu 100% abgasfrei und entspräche damit dem Masterplan des Regionalverbandes 
"100% Klimaschutz".

1) Wie ist das möglich, wenn der Strom dafür alles andere als "abgasfrei" hergestellt wird 
bzw. von Lieferanten wie E.ON und Uniper eingekauft wird, (siehe Liefervertrag E.On - BS-
ENERGY), die ihren Strom durchaus nicht nur emissionsfrei herstellen?

2) Warum soll auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung für fie Energiegewinnung aus Altholz- / 
Sperrmüllverbrennung verzichtet werden, wo doch eine Verbrennung von behandeltem Bau- 
und / oder Nutzholz alles andere als umweltverträglich sein kann?

gez. Peter Rosenbaum(BIBS-Fraktionsvorsitzender)

Anlagen: keine
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A b s e n d e r :

Fraktion BIBS im Rat der Stadt /  
Rosenbaum, Peter

19-11084
Anfrage (öffentlich)

Betreff:

Finanzierung der Neuinvestitionen von BS-ENERGY
Empfänger:
Stadt Braunschweig
Der Oberbürgermeister

Datum:
31.05.2019

Beratungsfolge: Status

Finanz- und Personalausschuss (zur Beantwortung) 13.06.2019 Ö

Sachverhalt:

Nach Aussagen sowohl der Verwaltung als auch von BS-ENERGY sollen die 
Neuinvestitionen für die Energieversorgung über Bankkredite und öffentliche Zuschüsse 
erfolgen.

Frage: Warum werden dafür nicht die bis Ende 2018 an die Gesellschafter Veolia (74,9%) 
und Stadt BS (25,1%) steuerfrei ausgeschütteten Gewinne verwendet?

gez. Peter Rosenbaum(BIBS-Fraktionsvorsitzender)

Anlagen: keine
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